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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

Zweites Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018 v. 31.10.2023 

(GV. NRW. 2023 Nr. 31 v. 17.11.2023, S. 1167 ff.) 

Artikel 1 

[Änderungen Inhaltsübersicht] 

§ 1 Anwendungsbereich 

(1) Dieses Gesetz gilt für bauliche Anlagen und Bauprodukte. 2Es gilt auch für Grundstücke sowie für 

andere Anlagen und Einrichtungen, an die in diesem Gesetz oder in Vorschriften aufgrund dieses Ge-

setzes Anforderungen gestellt werden. 3Ferner gilt es für Windenergieanlagen oder Maschinen, so-

weit die an sie gestellten Anforderungen nicht bereits durch CE-Kennzeichen und EG-Konformitätser-

klärung mit den in Anhang II Teil 1 Abschnitt A der Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parla-

ments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG 

(Neufassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24; L 76 vom 16.3.2007, S. 35)Fn.1, die zuletzt durch die Ver-

ordnung (EU) 2019/1243 (ABl. L 198 vom 25.7.2019, S. 241) geändert worden ist, - Maschinenrichtli-

nie - aufgeführten Angaben abgedeckt sind. 

… 

§ 2 Begriffe 

… 

(3) Gebäude werden in folgende Gebäudeklassen eingeteilt: 

1. Gebäudeklasse 1: 

a) freistehende Gebäude mit einer Höhe bis zu 7 m und nicht mehr als zwei Nutzungseinheiten von 

insgesamt nicht mehr als 400 m² und 

b) freistehende land- oder forstwirtschaftlich genutzte Gebäude und Gebäude vergleichbarer Nut-

zung, 

… 

  

                                                           
* Ungeachtet sorgfältiger Übertragung und Prüfung kann keine Gewähr für die Richtigkeit und/oder Aktualität der dargestellten Rege-

lungstexte übernommen werden. 

Fn. 1  Richtlinie 2006/42/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 17. Mai 2006 über Maschinen und 
zur Änderung der Richtlinie 95/16/EG (Neufassung) (ABl. L 157 vom 9.6.2006, S. 24; L 76 vom 16.3.2007, S. 35) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32006L0042
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§°6 Abstandsflächen 

(1) Vor den Außenwänden von Gebäuden sind Abstandsflächen von oberirdischen Gebäuden freizu-

halten. ²Satz 1 gilt entsprechend für andere Anlagen gegenüber Gebäuden und Grundstücksgrenzen 

soweit sie  

1. höher als 2 m über der Geländeoberfläche sind und von ihnen Wirkungen wie von Gebäuden aus-

gehen oder 

2. höher als 1 m über der Geländeoberfläche sind und dazu geeignet sind, von Menschen betreten 

zu werden. 

3Satz 2 gilt nicht für Antennen im Außenbereich einschließlich der Masten mit einer maximalen Breite 

des Mastes von 1,50 m oder einer Gesamthöhe von nicht mehr als 50 m gegenüber anderen Grund-

stücken im Außenbereich. 4Abweichend zu Satz 2 sind vor Windenergieanlagen Abstandsflächen nur 

gegenüber Grundstücksgrenzen, Gebäuden mit Aufenthaltsräumen und gegenüber Anlagen nach § 2 

Absatz 9 der Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen vom 18. April 

2017 (BGBl. I S. 905) in der jeweils geltenden Fassung freizuhalten. 5Eine Abstandsfläche ist nicht er-

forderlich vor Außenwänden, die an Grundstücksgrenzen errichtet werden, wenn nach planungs-

rechtlichen Vorschriften 

1. an die Grenze gebaut werden muss, oder 

2. an die Grenze gebaut werden darf, wenn gesichert ist, dass auf dem Nachbargrundstück ohne 

Grenzabstand gebaut wird.  

… 

(4) Die Tiefe der Abstandsfläche bemisst sich nach der Wandhöhe; sie wird senkrecht zur Wand ge-

messen. 2Wandhöhe ist das Maß von der Geländeoberfläche bis zur Schnittlinie der Wand mit der 

Dachhaut oder bis zum oberen Abschluss der Wand. 3Besteht eine Außenwand aus Wandteilen un-

terschiedlicher Höhe, so ist die Wandhöhe je Wandteil zu ermitteln. 4Bei geneigter Geländeoberflä-

che ist die im Mittel gemessene Wandhöhe maßgebend. 5Diese ergibt sich aus den Wandhöhen an 

den Gebäudekanten oder den vertikalen Begrenzungen der Wandteile. 6Abgrabungen, die der Belich-

tung oder dem Zugang oder der Zufahrt zu einem Gebäude dienen, bleiben bei der Ermittlung der 

Abstandsfläche außer Betracht, auch soweit sie nach § 8 Absatz 5 die Geländeoberfläche zulässiger-

weise verändern. 7Zur Wandhöhe werden hinzugerechnet: 

1. voll die Höhe von 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 70 Grad und 

b) Giebelflächen im Bereich dieser Dächer und Dachteile, wenn beide Seiten eine Dachneigung 

von mehr als 70 Grad haben, 

2. zu einem Drittel die Höhe von 

a) Dächern und Dachteilen mit einer Dachneigung von mehr als 45 Grad, 
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b) Dächern mit Dachgauben oder Dachaufbauten, deren Gesamtlänge je Dachfläche mehr als die 

Hälfte der darunterliegenden Gebäudewand beträgt und 

c) Giebelflächen im Bereich von Dächern und Dachteilen, wenn nicht beide Seiten eine Dachnei-

gung von mehr als 70 Grad haben. 

7Bei Windenergieanlagen nach Absatz 1 Satz 5 bemisst sich die Tiefe der Abstandsfläche nach 30 Pro-

zent ihrer größten Höhe; in Gewerbe- und Industriegebieten nach 20 Prozent ihrer größten Höhe. Die 

größte Höhe errechnet sich bei Anlagen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse über der 

geometrischen Mitte des Mastes zuzüglich des Rotorradius. Die Abstandsfläche ist ein Kreis um den 

geometrischen Mittelpunkt des Mastes. 8Das sich ergebende Maß ist H. 

(5) Die Tiefe der Abstandsflächen beträgt 0,4 H, mindestens 3 m. 2In Gewerbe- und Industriegebieten 

sowie für Antennenanlagen im Außenbereich genügt eine Tiefe von 0,2 H, in Kerngebieten von 0,25 

H, jedoch jeweils mindestens 3 m. 3Zu öffentlichen Verkehrs-, Grün- und Wasserflächen beträgt die 

Tiefe der Abstandsfläche in Kerngebieten und urbanen Gebieten 0,2 H, mindestens 3 m. 4Zu angren-

zenden anderen Baugebieten gilt die jeweils größere Tiefe der Abstandsfläche. 5Vor den Außenwän-

den von Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 mit nicht mehr als drei oberirdischen Geschos-

sen genügt als Tiefe der Abstandsfläche 3 m. 6Werden von einer städtebaulichen Satzung oder einer 

Satzung nach § 89 Außenwände zugelassen oder vorgeschrieben, vor denen Abstandsflächen größe-

rer oder geringerer Tiefe als nach den Sätzen 1 bis 3 liegen müssten, finden die Sätze 1 bis 3 keine 

Anwendung, es sei denn, die Satzung ordnet die Geltung dieser Vorschriften an. 

… 

(7) Bei der Bemessung der Abstandsflächen bleiben Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung 

und Solaranlagen an bestehenden Gebäuden unabhängig davon, ob diese den Anforderungen der 

Absätze 2 bis 6 entsprechen, außer Betracht, wenn sie 

1. eine Stärke von nicht mehr als 0,30 m aufweisen und 

2. mindestens 2,50 m von der Nachbargrenze zurückbleiben. 

2Führen Maßnahmen zum Zwecke der Energieeinsparung nach Satz 1 zu einer größeren Wandhöhe, 

bleibt dies bei der Bemessung der Abstandsflächen außer Betracht. 3§ 4 Absatz 2 Satz 2 und 3 gilt 

entsprechend, § 69 Absatz 1 Satz 1 und 2 bleibten unberührt. 

(8) In den Abstandsflächen eines Gebäudes sowie ohne eigene Abstandsflächen sind, auch wenn sie 

nicht an die Grundstücksgrenze oder an das Gebäude angebaut werden, zulässig 

1. Gebäude bis zu 30 m³ Brutto-Rauminhalt ohne Aufenthaltsräume sowie Garagen einschließlich 

Abstellräumen, jeweils mit einer mittleren Wandhöhe bis zu 3 m, auch wenn sie über einen Zu-

gang zu einem anderen Gebäude verfügen, dies gilt auch für Garagen, die keine selbständigen 

Gebäude sind, 

2. Feuerstätten mit einer Nennleistung bis 28 kW und Wärmepumpen mit entsprechender Leistung 

in Gebäuden nach Nummer 1, 



 

[Stand: 3. Januar 2024] 

4 

 

Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

3. Zufahrten zu Tiefgaragen und Stellplätze, soweit diese überdacht sind, Aufzüge zu Tiefgaragen, 

4. Aufzüge zu Tiefgaragen, 

5.4. gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m, Solaranlagen an und auf Gebäu-

den nach Nummer 1 sowie 

6.5. Stützmauern und geschlossene Einfriedungen in Gewerbe- und Industriegebieten, außerhalb 

dieser Baugebiete mit einer Höhe bis zu 2 m sowie 

6. Wärmepumpen und zugehörige Einhausungen. 

2Die in Satz 1 Nummer 1 genannten Anlagen bleiben auch dann ohne eigene Abstandsfläche und in 

den Abstandsflächen eines Gebäudes zulässig, wenn auf ihnen Dachterrassen, Balkone und Altane 

errichtet werden, die einen Abstand von mindestens 3 m zur Grundstücksgrenze einhalten. 3Die Ge-

samtlänge der Bebauung nach Satz 1 Nummern 1 bis 4 und 6 darf je Nachbargrenze 9 m und auf ei-

nem Grundstück zu allen Nachbargrenzen insgesamt 18 m nicht überschreiten. 

… 

(11) Bei Gebäuden, die ohne Einhaltung von Abstandsflächen oder mit geringeren Tiefen der Ab-

standsflächen als nach Absatz 5 bestehen, sind zulässig 

1. Änderungen innerhalb des Gebäudes, 

2. sonstige ÄNutzungsänderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen min-

destens 2,50 m beträgt und, ohne Veränderung von Länge und Höhe der diesen Nachbargrenzen 

zugekehrten Wände und Dachflächen und ohne Einrichtung neuer Öffnungen oder Vergröße-

rung bestehender Öffnungen in diesen Wänden und Dachflächen. 

3. Änderungen Nutzungsänderungen, wenn der Abstand des Gebäudes zu den Nachbargrenzen 

mindestens 2,50 m beträgt 

4. die Neuerrichtung oder der Ausbau von Dachräumen oder eines Dachgeschosses innerhalb der 

Abmessungen bestehender Dachräume oder des Dachgeschosses, 

5. die nachträgliche Errichtung eines Dachgeschosses oder eines obersten Geschosses, wenn deren 

Abstandsflächen innerhalb der Abstandsflächen des bestehenden Gebäudes liegen und ein Ab-

stand zur Nachbargrenze von mindestens 2,50 m eingehalten wird, sowie 

6. die Neuerrichtung eines nach Kubatur gleichartigen Gebäudes an gleicher Stelle. 

2Darüber hinausgehende Änderungen und Nutzungsänderungen können unter Würdigung nachbarli-

cher Belange und der Belange des Brandschutzes gestattet werden. 3Die Sätze 1 und 2 gelten nicht 

für Gebäude nach Absatz 8. 

(12) In überwiegend bebauten Gebieten können geringere Tiefen der Abstandsflächen gestattet oder 

verlangt werden, wenn die Gestaltung des Straßenbildes oder besondere städtebauliche Verhältnisse 

dies auch unter Würdigung nachbarlicher Belange rechtfertigen. 2In den Gebieten nach Satz 1 kann 
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gestattet werden, dass an der Stelle eines Gebäudes, das die Abstandsflächen nicht einhält, aber Be-

standsschutz genießt, ein nach Kubatur gleichartiges Gebäude errichtet wird, wenn das Vorhaben an-

sonsten dem öffentlichen Recht entspricht und die Rechte der Angrenzer nicht nachteilig betroffen 

werden. 

(13) Für Windenergieanlagen gelten die Absätze 4 bis 6 nicht. Bei diesen Anlagen bemisst sich die 

Tiefe der Abstandsfläche nach 50 Prozent ihrer größten Höhe. Die größte Höhe errechnet sich bei An-

lagen mit Horizontalachse aus der Höhe der Rotorachse über der geometrischen Mitte des Mastes 

zuzüglich des Rotorradius. Die Abstandsfläche ist ein Kreis um den geometrischen Mittelpunkt des 

Mastes. 

(1413) Eine Abweichung von den Abstandsflächen kann nach § 69 zugelassen werden, wenn deren 

Schutzziele gewahrt bleiben. 2Eine atypische Grundstückssituation ist nicht erforderlich. 
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§°7 Teilung von Grundstücken 

(1) Die Teilung eines Grundstücks, das bebaut oder dessen Bebauung genehmigt ist oder das auf-

grund einer Genehmigungsfreistellung bebaut werden darf, bedarf zu ihrer Wirksamkeit der Geneh-

migung der Bauaufsichtsbehörde. 2Die Genehmigung ist bei der Bauaufsichtsbehörde zu beantragen. 
3Einer Genehmigung bedarf es nicht, wenn 

1. die Teilung in öffentlich-rechtlichen Verwaltungsverfahren vorgenommen wird oder der Bund, 

das Land oder eine Gebietskörperschaft an der Teilung beteiligt ist, oder 

2. eine mit der Wahrnehmung der Aufgaben befugte Person gemäß § 2 des Vermessungs- und Ka-

tastergesetzes in der Fassung vom 1. März 2005 (GV. NRW. S. 174), das zuletzt durch Artikel 16 

des Gesetzes vom 14. April 2020 (GV. NRW. S. 218b) geändert worden ist, die in der jeweils gel-

tenden Fassung die bauplanungs- und bauordnungsrechtliche Unbedenklichkeit der Teilung auf 

Grundlage eines Amtlichen Lageplans bescheinigt hat. 

… 

(3) § 70 Absatz 2 Satz 1 und 4 sowie § 71 Absatz 1 und 2 gelten entsprechend. 
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§°8 Nicht überbaute Flächen der bebauten Grundstücke, Kinderspielplätze 

(1) Die nicht mit Gebäuden oder vergleichbaren baulichen Anlagen überbauten Flächen der bebauten 

Grundstücke sind als Grünflächen 

1. wasseraufnahmefähig zu belassen oder herzustellen und 

2. zu begrünen oder zu bepflanzen, 

soweit dem nicht die Erfordernisse einer anderen zulässigen Verwendung der Flächen entgegenste-

hen. Satz°1 findet keine Anwendung, soweit Bebauungspläne oder andere Satzungen Festsetzungen 

zu den nicht überbauten Flächen treffen diese Flächen nicht für eine andere zulässige Verwendung 

benötigt werden. 2Schotterungen zur Gestaltung von Grünflächen sowie Kunstrasen stellen keine an-

dere zulässige Verwendung nach Satz 1 dar. 3Ist eine Begrünung oder Bepflanzung der nicht überbau-

ten Flächen dieser Grundstücke nicht oder nur sehr eingeschränkt möglich, so sollen die baulichen 

Anlagen begrünt werden, soweit ihre Beschaffenheit, Konstruktion und Gestaltung es zulassen und 

die Maßnahme wirtschaftlich zumutbar ist. 4Erfolgen die Festlegungen nach Satz 1 durch örtliche 

Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 7) oder durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) sind diese maß-

geblich. 

(2) Beim Neubau eines für eine Solarnutzung geeigneten offenen Parkplatzes, welcher einem Nicht-

Wohngebäude dient, mit mehr als 35 Stellplätzen für Kraftfahrzeuge ist über der für eine Solarnut-

zung geeigneten Stellplatzfläche eine Photovoltaikanlage zu installieren, wenn der Antrag auf Bauge-

nehmigung ab dem 1. Januar 2022 bei der unteren Bauaufsichtsbehörde eingeht. Die Installation ei-

ner solarthermischen Anlage zur Wärmeerzeugung steht der Erfüllung nach Satz 1 gleich. Satz 1 und 

2 gelten nicht für Parkplätze, 

1. die unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher Straßen angeordnet sind, oder 

2. sofern die Erfüllung sonstigen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht. 

Die untere Bauaufsichtsbehörde kann insbesondere aus städtebaulichen Gründen Ausnahmen oder 

auf Antrag eine Befreiung nach Satz 1 und 2 erteilen, wenn die Erfüllung mit einem unverhältnismä-

ßig hohen Aufwand verbunden ist. 

(3) Im Eigentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende Freiflächen sollen über Absatz 1 hinaus 

vorbehaltlich der bestehenden baurechtlichen, satzungsrechtlichen, denkmalschützenden oder sons-

tigen rechtlichen Festlegungen angemessen begrünt oder bepflanzt werden. Absatz 2 gilt für im Ei-

gentum des Landes Nordrhein-Westfalen stehende offene Parkplätze entsprechend. Den kommuna-

len Gebietskörperschaften wird empfohlen, hinsichtlich ihrer Freiflächen entsprechend Satz 1 sowie 

für offene Parkplätze nach Absatz 2 zu verfahren. (4 3) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als 

drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigne-

ten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein 

muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkinder anzulegen. Dies gilt nicht, wenn in unmittel-

barer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sonstiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaf-

fen wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz wegen der Art und der Lage der Wohnung nicht 

erforderlich ist. Bei bestehenden Gebäuden nach Satz 1 kann die Herstellung von Spielplätzen für 
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Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die Gesundheit und der Schutz der Kinder erfordern. Der 

Spielplatz muss barrierefrei erreichbar sein. 

(4 5) Bei der Errichtung von Gebäuden mit mehr als drei Wohnungen ist auf dem Baugrundstück oder 

in unmittelbarer Nähe auf einem anderen geeigneten Grundstück, dessen dauerhafte Nutzung für 

diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert sein muss, ein ausreichend großer Spielplatz für Kleinkin-

der anzulegen. 2Dies gilt nicht, wenn in unmittelbarer Nähe eine Gemeinschaftsanlage oder ein sons-

tiger für die Kinder nutzbarer Spielplatz geschaffen wird oder vorhanden oder ein solcher Spielplatz 

wegen der Art und der Lage der Wohnung nicht erforderlich ist. 3Bei bestehenden Gebäuden nach 

Satz 1 kann die Herstellung von Spielplätzen für Kleinkinder verlangt werden, wenn dies die Gesund-

heit und der Schutz der Kinder erfordern. 4Der Spielplatz muss barrierefrei erreichbar sein.  

(5 4) Veränderungen der Geländeoberfläche dürfen nur genehmigt werden, wenn dadurch keine 

Nachteile für Nachbargrundstücke oder öffentliche Verkehrsflächen entstehen und das Straßen-, 

Orts- oder Landschaftsbild nicht gestört wird. 

… 
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§°11 Baustelle 

… 

(3) Bei der Ausführung nicht verfahrensfreier Bauvorhaben hat die Bauherrschaft Bauherrin oder der 

Bauherr an der Baustelle ein Schild, das die Bezeichnung des Bauvorhabens sowie die Namen und 

Anschriften der entwurfsverfassenden Person, der Bauleitung und der Unternehmer für den Rohbau 

enthalten muss, dauerhaft und von der öffentlichen Verkehrsfläche aus sichtbar anzubringen.  

… 

§ 13 Schutz gegen schädliche Einflüsse 

Bauliche Anlagen müssen so angeordnet, beschaffen und gebrauchstauglich sein, dass durch Wasser, 

Schnee, Eis, Feuchtigkeit, pflanzliche und tierische Schädlinge sowie andere chemische, physikalische 

oder biologische Einflüsse Gefahren oder unzumutbare Belästigungen nicht entstehen. 2Baugrund-

stücke müssen für bauliche Anlagen geeignet sein. 

… 

§ 21 Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung 

… 

(4) Die allgemeine bauaufsichtliche Zulassung wird widerruflich und für eine bestimmte Frist erteilt, 

die in der Regel fünf Jahre beträgt. 2Die Zulassung kann mit Nebenbestimmungen erteilt werden. 3Sie 

kann auf schriftlichen Antrag in Textform in der Regel um fünf Jahre verlängert werden. 4§ 75 Absatz 

2 Satz 2 Halbsatz 1 gilt entsprechend. 

… 

§ 22 Allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis 

… 

(2) Ein allgemeines bauaufsichtliches Prüfzeugnis wird von einer Prüfstelle nach § 25 Absatz 1 Satz 1 

Nummer 1 für Bauprodukte nach Absatz 1 erteilt, wenn deren Verwendbarkeit im Sinne des § 18 Ab-

satz 1 nachgewiesen ist. 2§ 21 Absatz 2 und Absätze 4 bis 7 gelten entsprechend. 3Die Anerkennungs-

behörde für Stellen nach § 25 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 und § 87 Absatz 5 kann allgemeine bauauf-

sichtliche Prüfzeugnisse zurücknehmen oder widerrufen. 4Die §§ 48 und 49 des Verwaltungsverfah-

rensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Novem-

ber 1999 (GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. 

NRW. S. 934) geändert worden ist in der jeweils geltenden Fassung, finden Anwendung. 
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§ 23 Nachweis der Verwendbarkeit von Bauprodukten im Einzelfall 

… 

(2) Die Zustimmung für Bauprodukte nach Absatz 1, die in Baudenkmälern nach § 2 Absatz 2 des 

Denkmalschutzgesetzes vom 11. März 1980 (GV. NRW. S. 226, ber. S.  716), das zuletzt durch Artikel 

5 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, des nordrhein-west-

fälischen Denkmalschutzgesetzes vom 13. April 2022 (GV. NRW. S. 662) in der jeweils geltenden Fas-

sung verwendet werden, erteilt die untere Bauaufsichtsbehörde. 

… 

§°26 Allgemeine Anforderungen an das Brandverhalten von Baustoffen und Bauteilen 

… 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 4 sind tragende oder aussteifende sowie raumabschließende an-

dere Bauteile, die hochfeuerhemmend oder feuerbeständig feuerbeständig oder hochfeuerhem-

mend sein müssen, aus brennbaren Baustoffen zulässig, wenn die geforderte Feuerwiderstandsdauer 

nachgewiesen wird und die Bauteile so hergestellt und eingebaut werden, dass Feuer und Rauch 

nicht über Grenzen von Brand- oder Rauchabschnitten, insbesondere Geschosstrennungen, hinweg 

übertragen werden können Dies gilt nicht für Wände nach § 30 Absatz 3 Satz 1 und Wände nach § 35 

Absatz 4 Satz 1. 

… 

§ 28 Außenwände 

… 

(5) Die Absätze 2, 3 und 4 Satz 1 gelten nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 bis 3. 2Absatz 4 Satz 

2 gilt nicht für Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2. 3Abweichend von Absatz 3 sind hinterlüftete 

Außenwandbekleidungen, die den Technischen Baubestimmungen nach § 88 entsprechen, mit Aus-

nahme der Dämmstoffe, aus normalentflammbaren Baustoffen zulässig. 

… 
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nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 30 Brandwände 

… 

(5) Brandwände sind 0,30 m über die Bedachung zu führen oder in Höhe der Dachhaut mit einer bei-

derseits 0,50 m auskragenden feuerbeständigen Platte aus nichtbrennbaren Baustoffen abzuschlie-

ßen. 2Darüber dürfen brennbare Teile des Dachs nicht hinweggeführt werden. 3Bei Gebäuden der Ge-

bäudeklassen 1 bis 3 sind Brandwände mindestens bis unter die Dachhaut zu führen. 4Satz 3 gilt für 

Gebäude, die vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden und die durch Dachausbau 

zur Schaffung von Wohnraum zu einem Gebäude der Gebäudeklasse 4 werden, entsprechend. 5Die 

Dämmung des Daches ist in diesen Fällen nichtbrennbar auszuführen. 65Verbleibende Hohlräume 

sind vollständig mit nichtbrennbaren Baustoffen auszufüllen. 

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§°32 Dächer 

… 

(5) Dachüberstände, Dachgesimse, Zwerchhäuser und Dachaufbauten, lichtdurchlässige Bedachun-

gen, Dachflächenfenster, Lichtkuppeln und Oberlichte, Oberlichte und Solaranlagen sind so anzuord-

nen und herzustellen, dass Feuer nicht auf andere Gebäudeteile und Nachbargrundstücke übertra-

gen werden kann. 2Von der Außenfläche von Brandwänden und von der Mittellinie gemeinsamer 

Brandwände müssen mindestens 1,25 m entfernt sein: 

1. mindestens 1,25 m entfernt sein 

a) Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese 

Wände nicht mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind und 

b) Photovoltaikanlagen, Zwerchhäuser, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren 

Baustoffen, wenn sie nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind, und 

2. mindestens 0,50 m entfernt sein 

a) Photovoltaikanlagen, deren Außenseiten und Unterkonstruktion aus nichtbrennbaren Baustoffen 

bestehen und 

b) Solarthermieanlagen. 

1. Dachflächenfenster, Oberlichte, Lichtkuppeln und Öffnungen in der Bedachung, wenn diese 

Wände nicht mindestens 0,30 m über die Bedachung geführt sind sowie 

2. Zwerchhäuser, Dachgauben und ähnliche Dachaufbauten aus brennbaren Baustoffen, wenn sie 

nicht durch diese Wände gegen Brandübertragung geschützt sind.  

3Die Sätze 1 und 2 gelten auch bei Wänden, die anstelle von Brandwänden zulässig sind. 

… 

(8) Dächer an Verkehrsflächen und über Eingängen müssen Vorrichtungen zum Schutz gegen das 

Herabfallen von Schnee und Eis haben, wenn dies die Verkehrssicherheit erfordert. 

(9 8) Für vom Dach aus vorzunehmende Arbeiten sind sicher benutzbare Vorrichtungen anzubringen. 

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 33 Erster und zweiter Rettungsweg 

(1) Für Nutzungseinheiten mit mindestens einem Aufenthaltsraum wie Wohnungen, Praxen, selbst-

ständige Betriebsstätten müssen in jedem Geschoss mit Aufenthaltsräumen mindestens zwei vonei-

nander unabhängige Rettungswege ins Freie vorhanden sein. 2Beide Rettungswege dürfen jedoch in-

nerhalb des Geschosses über denselben notwendigen Flur führen.  

… 

§°39 Treppen 

… 

(4) Gebäude, mit Ausnahme von Ein- und Zweifamilienhäusern, mit mehr als drei oberirdischen Ge-

schossen müssen Aufzüge in ausreichender Zahl haben. 2Dies gilt nicht, soweit bei bestehenden Ge-

bäuden, die vor dem 1. Januar 2019 zulässigerweise errichtet wurden, 

1. durch Änderung, Umbau oder Nutzungsänderung des Dachgeschosses oder 

2. durch nachträglichen Ausbau des obersten Geschosses oder bei der Aufstockung um bis zu zwei 

Geschosse 

Wohnraum geschaffen wird, oder 

3. die Herstellung eines Aufzuges infolge der Errichtung von bis zu zwei zusätzlichen Geschossen 

oder infolge einer Nutzungsänderung eines Gebäudes nur unter besonderen Schwierigkeiten 

hergestellt werden kann. 

3Ein Aufzug muss von der öffentlichen Verkehrsfläche und von allen Wohnungen in dem Gebäude 

aus barrierefrei erreichbar sein.4In Gebäuden mit mehr als fünf oberirdischen Geschossen muss min-

destens ein Aufzug Krankentragen, Rollstühle und Lasten aufnehmen können und Haltestellen in al-

len Geschossen haben. 5Haltestellen im obersten Geschoss und in den Kellergeschossen sind nicht 

erforderlich, wenn sie nur unter besonderen Schwierigkeiten hergestellt werden können 

.… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 42 Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung, Brennstoffversorgung und 
zur Energiebereitstellung 

… 

(4) Abgase von Feuerstätten sind durch Abgasleitungen, Schornsteine und Verbindungsstücke (Ab-

gasanlagen) so abzuführen, dass keine Gefahren oder unzumutbaren Belästigungen entstehen. 2Ab-

gasanlagen sind in solcher Zahl und Lage und so herzustellen, dass die Feuerstätten des Gebäudes 

ordnungsgemäß angeschlossen werden können. 3Sie müssen leicht und sicher gereinigt werden kön-

nen. 4Die Sätze 1 bis 3 gelten nicht für Feuerungsanlagen, die nach dem Stand der Technik ohne eine 

Einrichtung zur Ableitung der Abgase betrieben werden können. 

… 

(6) Für die Aufstellung von ortsfesten Verbrennungsmotoren, Blockheizkraftwerken, Brennstoffzel-

len, und Verdichtern oder Elektrolyseuren sowie die Ableitung ihrer Prozess- oder Verbrennungsgase 

gelten die Absätze 1, 3 und 4 entsprechend.  

(7) Bei der Errichtung oder Änderung von Schornsteinen sowie beim Anschluss von Feuerstätten an 

Schornsteine oder Abgasleitungen hat die BauherrschaftBauherrin oder der Bauherr sich von der be-

vollmächtigten Bezirksschornsteinfegerin oder dem bevollmächtigten Bezirksschornsteinfeger be-

scheinigen zu lassen, dass die Abgasanlage sich in einem ordnungsgemäßen Zustand befindet und für 

die angeschlossenen Feuerstätten geeignet ist. 2Bei der Errichtung von Schornsteinen soll vor der Er-

teilung der Bescheinigung auch der Rohbauzustand besichtigt worden sein. 3Verbrennungsmotoren 

und Blockheizkraftwerke dürfen erst dann in Betrieb genommen werden, wenn sie die Tauglichkeit 

und sichere Benutzbarkeit der Leitungen zur Abführung von Verbrennungsgasen bescheinigt haben. 
4Stellt die bevollmächtigte Bezirksschornsteinfegerin oder der bevollmächtigte Bezirksschornsteinfe-

ger Mängel fest, hat sie oder er diese Mängel der Bauaufsichtsbehörde mitzuteilen. 5Satz 1 und Satz 

3 gelten nicht für Abgasanlagen, die gemeinsam mit der Feuerstätte in Verkehr gebracht werden und 

ein gemeinsames CE-Zeichen tragen dürfen.  

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 42a Solaranlagen 

(1) Bei der Errichtung von Gebäuden, für die der Bauantrag 

1. nach dem 1. Januar 2024 für Nichtwohngebäude oder 

2. nach dem 1. Januar 2025 für Wohngebäude 

gestellt wird, sind Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie auf den dafür ge-

eigneten Dachflächen zu installieren und zu betreiben. 2Dies gilt auch bei Verfahren für Gebäude 

nach § 63 entsprechend, wenn deren Baubeginn nach den in Satz 1 genannten Zeitpunkten erfolgt. 
3Erfolgen Festlegungen nach Satz 1 durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 1) oder 

durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) sind diese maßgeblich. 

(2) Auf geeigneten Dachflächen von Landesliegenschaften sind möglichst bis zum 31. Dezember 2025 

Anlagen zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu installieren und zu betreiben. 

(3) Die Pflicht nach Absatz 1 gilt auch bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut eines Gebäudes, die 

nach dem 1. Januar 2026 begonnen wird. 2Abweichend zu Satz 1 gilt die Pflicht ab dem 1. Juli 2024 

für Gebäude, die sich im Eigentum der Kommunen im Land Nordrhein-Westfalen befinden. 

(4) Die Absätze 1 bis 3 sind insbesondere nicht anzuwenden auf: 

1. Gebäude mit einer Nutzfläche von bis zu 50 m², 

2. Behelfsbauten und untergeordnete Gebäude sowie 

3. Fliegende Bauten. 

(5) Die Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 entfällt, soweit ihre Erfüllung 

1. anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht, 

2. im Einzelfall technisch unmöglich ist oder 

3. wirtschaftlich nicht vertretbar ist. 

(6) Die Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 gilt ebenso als erfüllt, soweit 

1. das wirtschaftliche Flächenpotential für Photovoltaik durch die Errichtung und den Betrieb solar-

thermischer Anlagen ausgeschöpft wird oder 

2. wenn auf anderen Außenflächen des Gebäudes eine Photovoltaikanlage errichtet und betrieben 

wird, die mindestens den Vorgaben der Rechtsverordnung nach Absatz 8 entspricht. 

(7) Von der Pflicht nach den Absätzen 1 bis 3 kann auf Antrag befreit werden, wenn die Pflicht im Ein-

zelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in sonstiger Weise 

zu einer unbilligen Härte führen würde. 

(8) Das Nähere regelt eine Rechtsverordnung. 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 43 Sanitäre Anlagen, Wasserzähler 

(1) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche haben. 2Jede Wohnung und jede Nut-

zungseinheit mit Aufenthaltsräumen muss mindestens eine Toilette haben. 3Toilettenräume für 

Wohnungen müssen innerhalb der Wohnung liegen. Fensterlose Bäder und Toiletten sind nur zuläs-

sig, wenn eine wirksame Lüftung gewährleistet ist.  

… 

§ 46 Aufenthaltsräume 

(1) Aufenthaltsräume müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,40 m haben. 2Aufenthalts-

räume im Dachraum und im Kellergeschoss müssen eine lichte Raumhöhe von mindestens 2,20 m 

über mindestens der Hälfte ihrer Netto-Raumfläche haben; Raumteile mit einer lichten Raumhöhe 

bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht.32Für Aufenthaltsräume in Wohngebäuden der Gebäudeklassen 

1 und 2 kann eine lichte Höhe von mindestens 2,30 m gestattet werden. 3Für Aufenthaltsräume im 

Dachraum und im Kellergeschoss, im Übrigen für einzelne Aufenthaltsräume und Teile von Aufent-

haltsräumen genügt eine lichte Höhe von mindestens 2,20 m. 4Aufenthaltsräume unter einer Dach-

schräge müssen eine lichte Höhe von 2,20 m über mindestens der Hälfte ihrer Grundfläche haben. 
5Raumteile mit einer lichten Höhe bis zu 1,50 m bleiben außer Betracht. 

(2) Aufenthaltsräume müssen ausreichend belüftet und mit Tageslicht belichtet werden können. 2Sie 

müssen Fenster mit einem Rohbaumaß der Fensteröffnungen von mindestens ein Achtel der Netto-

GrundRaumfläche des Raumes einschließlich der Netto-GrundRaumfläche verglaster Vorbauten und 

Loggien haben. 

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 47 Wohnungen 

… 

(2) Eine reine Nordlage aller Wohn- und Schlafräume ist unzulässig. 

(3 2) In Wohnungen müssen Schlafräume und Kinderzimmer sowie Flure, über die Rettungswege von 

Aufenthaltsräumen führen, jeweils mindestens einen Rauchwarnmelder haben. 2Dieser muss so ein-

gebaut oder angebracht und betrieben werden, dass Brandrauch frühzeitig erkannt und gemeldet 

wird. 3Die Betriebsbereitschaft der Rauchwarnmelder hat die unmittelbare besitzhabende Person si-

cherzustellen, es sei denn, die Eigentümerin oder der Eigentümer übernimmt diese Verpflichtung 

selbst. 

(4 3) In Gebäuden der Gebäudeklassen 3 bis 5 mit Wohnungen sind leicht und barrierefrei erreich-

bare Abstellflächen für Kinderwagen und Mobilitätshilfen sowie für jede Wohnung eine ausreichend 

große Abstellfläche herzustellen. 

(4) Jede Wohnung muss ein Bad mit Badewanne oder Dusche und eine Toilette haben. 

(5) An Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftig-

keit oder Behinderung, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, sind keine Anforderungen 

wie an Sonderbauten (§ 50) zu stellen, wenn die Nutzungseinheiten 

1.  einzeln für weniger als bis zu sechs Personen, 

2. nicht für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind oder 

3. einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für insgesamt weniger als bis zu zwölf Personen 

bestimmt sind. 

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 48 Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze  

(1) Die notwendigen Stellplätze und Garagen sowie Fahrradabstellplätze (§ 87 Absatz 1 Nummer 7) 

sind auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfernung davon auf einem geeigneten Grund-

stück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-rechtlich gesichert wird, herzustellen. 2Erfolgen 

die Festlegungen nach Satz 1 durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) oder durch örtliche Bauvorschrift 

(§ 89 Absatz 1 Nummer 4), sind diese maßgeblich. Bei der Errichtung, Änderung und Nutzungsände-

rung von Anlagen, bei denen ein Zu- oder Abfahrtsverkehr zu erwarten ist, sind die notwendigen 

Stellplätze, Garagen sowie Fahrradabstellplätze auf dem Baugrundstück oder in zumutbarer Entfer-

nung davon auf einem geeigneten Grundstück, dessen Benutzung für diesen Zweck öffentlich-recht-

lich gesichert wird, herzustellen oder nach örtlicher Bauvorschrift durch Zahlung eines Ablösungsbe-

trages durch die Bauherrschaft gegenüber der Gemeinde abzulösen. 2Erfolgen die Festlegungen nach 

Satz 1 durch Bebauungsplan (§ 89 Absatz 2) oder durch örtliche Bauvorschrift (§ 89 Absatz 1 Nummer 

4), sind diese maßgeblich. 

(1a) Bei der Errichtung einer für eine Solarnutzung geeigneten Stellplatzfläche mit mehr als 35 not-

wendigen Stellplätzen für Kraftfahrzeuge, die einem Nichtwohngebäude dient, ist über diese eine An-

lage zur Erzeugung von Strom aus solarer Strahlungsenergie zu errichten. 2Die Pflicht nach Satz 1 ent-

fällt, soweit 

1. die Stellplatzfläche unmittelbar entlang der Fahrbahnen öffentlicher Straßen angeordnet ist, o-

der 

2  ihre Erfüllung 

a) anderen öffentlich-rechtlichen Pflichten widerspricht, 

b) im Einzelfall technisch unmöglich ist, 

c) wirtschaftlich nicht vertretbar ist, oder 

d) im Einzelfall wegen besonderer Umstände durch einen unangemessenen Aufwand oder in 

sonstiger Weise zu einer unbilligen Härte führen würde. 

3Im Falle des Satzes 1 kann zur Erfüllung der Pflicht je fünf Stellplätzen auf der Stellplatzfläche min-

destens ein geeigneter Laubbaum so gepflanzt und unterhalten werden, dass der Eindruck einer gro-

ßen befestigten Grundstücksfläche abgemildert wird. 3Sofern die Pflicht nach Satz 2 entfällt, ist im 

Baugenehmigungsverfahren der Bauherrschaft Satz 3 als Pflicht aufzuerlegen. 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 49 Barrierefreies Bauen 

(1) In Gebäuden der Gebäudeklasse 3 bis 5 mit Wohnungen müssen die Wohnungen im erforderli-

chen Umfang barrierefrei sein. 2§ 39 Absatz 4 bleibt unberührt. 

(2) Bauliche Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, müssen im erforderlichen Umfang barrierefrei 

sein. 2Öffentlich zugänglich sind bauliche Anlagen, wenn und soweit sie nach ihrem Zweck im Zeit-

raum ihrer Nutzung von im Vorhinein nicht bestimmbaren Personen aufgesucht werden können. 
3Dies gilt insbesondere für 

1.    Einrichtungen der Kultur und ,des Bildungs- und Erziehungswesens, 

… 

4Toilettenräume und notwendige Stellplätze für Besucherinnen und Besucher sowie für Benutzerin-

nen und Benutzer müssen in der erforderlichen Anzahl barrierefrei sein. 5Wohngebäude sind nicht 

öffentlich zugänglich im Sinne dieses Absatzes.  

… 

§ 50 Sonderbauten 

… 

(2) Große Sonderbauten sind 

… 

2. bauliche Anlagen mit einer Höhe von mehr als 30 m, ausgenommen solche, die nach § 62 Ab-

satz 1 Satz 1 Nummer 5 Buchstabe a) Doppelbuchstabe aa) verfahrensfrei gestellt sind,  

… 

11. Einrichtungen zur Unterbringung von Personen sowie Tageseinrichtungen für Kinder, Men-

schen mit Behinderung und alte Menschen, sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von 

Personen, ausgenommen Tageseinrichtungen einschließlich Tagespflege für nicht mehr als 

zehn Kinder, 

… 

… 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 52 Grundpflichten 

Bei der Errichtung, Änderung, Nutzungsänderung und der Beseitigung von Anlagen sind die Bauherrin 

oder der Bauherr ist die Bauherrschaft und im Rahmen ihres Wirkungskreises die anderen am Bau 

Beteiligten (§§ 54 bis 56) dafür verantwortlich, dass die öffentlich-rechtlichen Vorschriften eingehal-

ten werden. 

§ 53 Bauherrschaft 

(1) Die Bauherrin oder der Bauherr hat zur Vorbereitung, Überwachung und Ausführung eines nicht 

verfahrensfreien Bauvorhabens sowie der Beseitigung von Anlagen geeignete Beteiligte nach Maß-

gabe der §§ 54 bis 56 zu bestellen, soweit sie oder er nicht selbst zur Erfüllung der Verpflichtungen 

nach diesen Vorschriften geeignet ist. 2Der Bauherrin oder dem Bauherrn obliegen außerdem die 

nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften erforderlichen Anträge, Anzeigen und Nachweise. 3Sie 

oder er hat die zur Erfüllung der Anforderungen dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes er-

forderlichen Nachweise und Unterlagen zu den verwendeten Bauprodukten und den angewandten 

Bauarten bereitzuhalten. 4Werden Bauprodukte verwendet, die die CE-Kennzeichnung nach der Ver-

ordnung (EU) Nr. 305/2011 tragen, ist die Leistungserklärung bereitzuhalten. 5Die Bauherrin oder der 

Bauherr hat vor Baubeginn den Namen der Bauleiterin oder des Bauleiters und während der Bauaus-

führung einen Wechsel dieser Person unverzüglich der Bauaufsichtsbehörde schriftlich in Textform 

mitzuteilen. 6Wechselt die Bauherrin oder der Bauherr, hat der oder die neue Bauherrin oder der 

neue Bauherr dies der Bauaufsichtsbehörde unverzüglich schriftlich in Textform mitzuteilen. 

(2) Bei Bauarbeiten, die unter Einhaltung des Gesetzes zur Bekämpfung der Schwarzarbeit in Selbst- 

oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden, ist die Beauftragung von Unternehmen nicht erforder-

lich, wenn dabei genügend Fachkräfte mit der nötigen Sachkunde, Erfahrung und Zuverlässigkeit mit-

wirken. 2Die Beseitigung von nicht verfahrensfreien Anlagen gemäß § 62 Absatz 1 darf nicht in Selbst- 

oder Nachbarschaftshilfe ausgeführt werden. 

(3) Treten bei einem Bauvorhaben mehrere Personen als Bauherrin oder als Bauherr auf, so kann die 

Bauaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr gegenüber eine Vertreterin oder ein Vertreter bestellt wird, 

der oder die die der Bauherrin oder dem Bauherrn nach den öffentlich-rechtlichen Vorschriften ob-

liegenden Verpflichtungen zu erfüllen hat. 2Im Übrigen findet § 18 Absatz 1 Satz 2 und 3 sowie Absatz 

2 des Verwaltungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 12. November 1999 

(GV. NRW. S. 602), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 15. November 2016 (GV. NRW. S. 

934) geändert worden ist, entsprechende Anwendung. 
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Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 54 Entwurfsverfassende 

… 

(2) Hat die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser auf einzelnen Fachgebieten nicht die er-

forderliche Sachkunde und Erfahrung, so sind geeignete Fachplanerinnen und Fachplaner heranzuzie-

hen. 2Diese sind für die von ihnen gefertigten Unterlagen, die sie zu unterzeichnen haben, verant-

wortlich. 3Für das ordnungsgemäße Ineinandergreifen aller Fachplanungen bleibt die Entwurfsverfas-

serin oder der Entwurfsverfasser verantwortlich. 

(3) Brandschutzkonzepte für bauliche Anlagen werden von staatlich anerkannten Sachverständigen 

nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 für die Prüfung des Brandschutzes, von öffentlich bestellten und 

vereidigten Sachverständigen für vorbeugenden Brandschutz nach § 36 der Gewerbeordnung in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 22. Februar 1999 (BGBl. I S. 202), die zuletzt durch Artikel 1 des 

Gesetzes vom 17. Oktober 2017 (BGBl. I S. 3562) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fas-

sung, oder von Personen aufgestellt, die im Einzelfall für die Aufgabe nach Sachkunde und Erfahrung 

vergleichbar geeignet sind. 

(4) Standsicherheitsnachweise für bauliche Anlagen werden von Personen mit einem berufsqualifiie-

renden Hochschulabschluss eines Studiums der Fachrichtung Architektur, Hochbau oder des Bauinge-

nieurwesens mit einer mindestens dreijährigen Berufserfahrung in der Tragwerksplanung aufgestellt, 

die als Mitglied einer Architektenkammer in einer von der Architektenkammer Nordrhein-Westfalen 

zu führenden Liste oder als Mitglied einer Ingenieurkammer in einer von der Ingenieurkammer-Bau 

Nordrhein-Westfalen zu führenden Liste eingetragen sind (qualifizierte Tragwerksplanerin oder quali-

fizierter Tragwerksplaner). ²Eintragungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen, 

soweit diese an die Mitgliedschaft in einer Architektenkammer oder einer Ingenieurkammer ge-

knüpft sind. 32§ 67 Absatz 5 bis 7 gilt entsprechend.  

… 

§ 57 Aufbau und Zuständigkeit der Bauaufsichtsbehörden 

… 

(2) Die Bauaufsichtsbehörden sind zur Durchführung ihrer Aufgaben ausreichend mit geeigneten 

Fachkräften, die sich regelmäßig über die für die Berufsausübung geltenden Bestimmungen fort- und 

weiterzubilden haben, zu besetzen und mit den erforderlichen Vorrichtungen auszustatten. ²Geeig-

nete Fachkräfte sind insbesondere Personen, die einen Hochschulabschluss der Fachrichtungen Ar-

chitektur oder Bauingenieurwesen haben und die insbesondere die erforderlichen Kenntnisse des 

öffentlichen Baurechts, der Bautechnik und der Baugestaltung haben. 3Die Bauaufsichtsbehörden ha-

ben den Fachkräften die Teilnahme an Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen nach Satz 1 zu ermögli-

chen. 
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§ 58 Aufgaben und Befugnisse der Bauaufsichtsbehörden 

… 

(5) Die Bauaufsichtsbehörden können zur Erfüllung ihrer Aufgaben Sachverständige und sachverstän-

dige Stellen nach § 87 Absatz 2 Nummer 3 heranziehen. 2Für die Prüfung des Brandschutzes ein-

schließlich des Brandschutzkonzeptes und die Zulassung von Abweichungen von Anforderungen an 

den Brandschutz dürfen sie eine Prüfingenieurin oder einen Prüfingenieur für den Brandschutz be-

auftragen. 

… 

§ 60 Grundsatz 

(1) Die Errichtung, Änderung, und Nutzungsänderung und Beseitigung von Anlagen bedürfen der 

Baugenehmigung, soweit in den §§ 61 bis 63, 78 und 79 nichts anderes bestimmt ist. 

… 
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§ 61 Vorrang anderer Gestattungsverfahren 

(1) Folgende Gestattungen schließen eine Baugenehmigung nach § 60 sowie eine Zustimmung nach § 

79 ein: 

1. für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen in, an, über und unter oder 

an oberirdischen Gewässern und Anlagen, die dem Ausbau, der Unterhaltung oder der BenNut-

zung eines Gewässers dienen oder als solche gelten, ausgenommen Gebäude, die Sonderbauten 

sind, 

2. für nach anderen Rechtsvorschriften zulassungsbedürftige Anlagen für die öffentliche Versor-

gung mit Elektrizität, Gas, Wärme, Wasser und für die öffentliche Verwertung oder Entsorgung 

von Abwässern, ausgenommen Gebäude, die Sonderbauten sind, 

3. für Werbeanlagen, soweit sie einer Ausnahmegenehmigung nach Straßenverkehrsrecht oder ei-

ner Zulassung nach Straßenrecht bedürfen, 

4. für Anlagen, die nach § 35 Absatz 3 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes vom 24. Februar 2012 

(BGBl. I. S 212), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geän-

dert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung einer Genehmigung bedürfen, 

4. 5. für Anlagen, die nach Produktsicherheitsrecht aufgrund des Produktsicherheitsgesetzes vom 

27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3147) oder des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen 

vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162), in den jeweils geltenden Fassungen, einer Genehmi-

gung oder Erlaubnis bedürfen, 

5. 6. für Anlagen, die einer Errichtungsgenehmigung nach § 7 des Atomgesetzes in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 15. Juli 1985 (BGBl. I S. 1565), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 2 des Ge-

setzes vom 20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung 

bedürfen, 

6. 7.für Anlagen, die einer Genehmigung nach § 8 des Gentechnikgesetzes in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), das zuletzt durch Artikel 3 des Geset-

zes vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2421) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung be-

dürfen, 

7. 8.für Anlagen, die nach § 4 und § 16 Absatz 1 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274, 2021 I S. 123), das zuletzt durch 

Artikel 3 des Gesetzes vom 18. Juli 2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, in der jeweils gel-

tenden Fassung einer Genehmigung bedürfen, auch wenn sie im vereinfachten Verfahren nach § 

19 des Bundes-Immissionsschutzgesetzes erteilt wird., oder 

8. 9.für Anlagen, die von der Verbindlichkeitserklärung eines Sanierungsplans nach § 13 Absatz 6 

des Bundes-Bodenschutzgesetzes vom 17. März 1998 (BGBl. I S. 502), das zuletzt durch Artikel 3 

Absatz 3 der Verordnung vom 27. September 2017 (BGBl. I S. 3465) geändert worden ist, oder 

nach § 15 Absatz 3 des Landesbodenschutzgesetzes vom 9. Mai 2000 (GV. NRW. S. 439), das zu-

letzt durch Artikel 5 des Gesetzes vom 20. September 2016 (GV. NRW. S.  790) geändert worden 

ist, in den jeweils geltenden Fassungen, umfasst sind. 
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2Handelt es sich bei dem genehmigungsbedürftigen Vorhaben um ein solches, das nach dem Gesetz 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Februar 2010 

(BGBl. I S. 94), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 8. September 2017 (BGBl. I S. 3370) geän-

dert worden ist, oder nach dem Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-

Westfalen vom 29. April 1992 (GV. NRW. 1992 S. 175), das zuletzt durch Artikel 4 des Gesetzes vom 

15. November 2016 (GV. NRW. S. 934) geändert worden ist, einer Umweltverträglichkeitsprüfung be-

darf, so muss das Genehmigungsverfahren den Anforderungen des Gesetzes über die Umweltver-

träglichkeitsprüfung im Lande Nordrhein-Westfalen entsprechen. 

(2) Die Vorschriften über gesetzlich geregelte Planfeststellungsverfahren bleiben unberührt. 
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§ 62 Verfahrensfreie Bauvorhaben, Beseitigung von Anlagen 

(1) Verfahrensfrei sind:  

1. folgende Gebäude:  

… 

d) Gewächshäuser ohne Verkaufsstätten mit einer Firsthöhe bis zu 5 m und nicht mehr als 1 

600 m2 Grundfläche, auch ausgestattet mit Solaranlagen, die einem land- oder forstwirt-

schaftlichen Betrieb oder einem Betrieb der gartenbaulichen Erzeugung im Sinne des § 35 

Absatz 1 Nummer 1 und 2 und des § 201 des Baugesetzbuchs dienen,  

… 

2. Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, ausgenommen 

… 

c) Lüftungsanlagen, raumlufttechnische Anlagen, Warmluftheizungen, Installationsschächte 

und -kanäle, die Gebäudetrennwände innere Brandwände und, außer in Gebäuden der Ge-

bäudeklasse 1 bis 3, Geschosse überbrücken; 

… 

3. folgende Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien: 

… 

b) gebäudeunabhängige Solaranlagen mit einer Höhe bis zu 3 m und einer Gesamtlänge je 

Grundstücksgrenze bis zu 9 m Grundfläche bis zu 100 m², 

… 

d) in Serie hergestellte Blockheizkraftwerke und in Serie hergestellte Brennstoffzellen sowie 

Wärmepumpen jeweils unter den Voraussetzungen des Satzes 2 und des § 42 Absatz 7 Satz 

3, 

d) e)P hotovoltaikanlagen auf Kranstellflächen von Windenergieanlagen, 

4. folgende Anlagen zur Ver- und Entsorgung:  

… 

c) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Wasserheizungsanlagen einschließlich der Wärme-

erzeuger, Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Warmwasserversorgungsanlagen 

und ihre Wärmeerzeuger sowie Abwasseranlagen, mit Ausnahme von Abwasserbehand-

lungsanlagen von Gebäuden, jeweils unter der Voraussetzung des Satzes 2, 

 Anlagen zur vorübergehenden Sicherstellung der Energie- oder Wärmeversorgung von ge-

werblich oder industriell genutzten Gebäuden für einen Zeitraum von bis zu 24 Monaten 

unter den Voraussetzungen des Satzes 2, 

d) Blockheizkraftwerke, Brennstoffzellen und Wärmepumpen, § 42 Absatz 7 bleibt unberührt, 
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e) Anlagen zur Wasserstofferzeugung, sofern der darin erzeugte Wasserstoff dem Eigenver-

brauch der baulichen Anlagen dient, für die sie errichtet werden, 

f) Anlagen zur Erzeugung und Nutzung von Wasserstoff einschließlich deren Umhausungen 

sowie die zugehörigen Gasspeicher, bei denen die Prozessschritte Erzeugung und Nutzung 

in einem werksmäßig hergestellten Gerät mit einer Speichermenge von bis zu 20 kg pro Ge-

rät, kombiniert sind, 

g) Flüssiggastankstellen mit einem Flüssiggaslagerbehälter mit weniger als 3 t Fassungsvermö-

gen für die Versorgung von Kraftfahrzeugen, 

h) Anlagen zur Verteilung von Wärme bei Wasserheizungsanlagen einschließlich der Wärme-

erzeuger unter der Voraussetzung des Satzes 2, § 42 Absatz 7 bleibt unberührt, 

i) Wasserversorgungsanlagen einschließlich der Warmwasserversorgungsanlagen und ihre 

Wärmeerzeuger sowie Abwasseranlagen unter der Voraussetzung des Satzes 2, mit Aus-

nahme der Gebäude von Abwasserbehandlungsanlagen, 

5. folgende Masten, Antennen und ähnliche Anlagen:  

a)  

aa) Antennen und Antennen tragende Masten mit einer Höhe bis zu 10 20 m, auf Gebäuden 

gemessen ab dem Schnittpunkt der Anlage mit der Dachhaut, im Außenbereich ohne Hö-

henbegrenzung freistehend mit einer Höhe bis zu 15 m, wenn eine nach § 54 Absatz 4 be-

rechtigte Person die statisch-konstruktive Unbedenklichkeit festgestellt und der Bauherr-

schaft bescheinigt hat, 

bb) zugehörige Versorgungseinheiten mit einem Brutto-Rauminhalt bis zu 10 30 m³ 

sowie die mit solchen Vorhaben verbundene Änderung der Nutzung oder der äußeren Gestalt 

einer bestehenden baulichen Anlage 

… 

b) ortsveränderliche Antennenträger, die nur bis zu 48 Monate, vorübergehend aufgestellt 

werden, 

… 

7. folgende Mauern und Einfriedungen: 

a) Mauern einschließlich Stützmauern und Einfriedungen, Einfriedungen sowie deren Bestü-

ckung mit Solaranlagen, mit einer Höhe bis zu 2 m, außer im Außenbereich, 

b) offene, sockellose Einfriedungen für Grundstücke, einschließlich deren Bestückung mit So-

laranlagen, die einem land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb im Sinne der §§ 35 Absatz 1 

Nummer 1, 201 Baugesetzbuch dienen, 

… 

10. folgende Anlagen in Gärten und zur Freizeitgestaltung:  
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a) Schwimmbecken mit einem Beckeninhalt bis zu 100 m³ einschließlich dazugehöriger luftge-

tragener Überdachungen, außer im Außenbereich im Außenbereich nur als Nebenanlage 

eines höchstens 50 m entfernten Gebäudes mit Aufenthaltsräumen, 

… 

11. folgende tragende und nichttragende Bauteile:  

… 

g) Erneuerung von Balkonen oder der Ersatz von Balkonen durch Altane auf dem eigenen 

Grundstück, sofern eine für die jeweilige bauliche Anlage nach § 67 Absatz 1 bis 3 und 6 

bauvorlageberechtigte nach § 54 Absatz 4 berechtigte Person die statisch-konstruktive Un-

bedenklichkeit festgestellt und der Bauherrschaft bescheinigt hat, 

15. folgende sonstige Anlagen: 

a) überdachte und nicht überdachte Fahrradabstellplätze bis zu insgesamt 100 m², 

b) Füllanlagen für Kraftfahrzeuge an Tankstellen sowie Ladestationen für Elektromobilität und 

die damit verbundene Änderung der Nutzung, 

… 

e) eingefriedete, befestigte oder unbefestigte und ganz oder teilweise mit einem Dach verse-

hene Auslaufflächen für Nutztiere, 

f) e) andere unbedeutende Anlagen oder unbedeutende Teile von Anlagen wie Hauseingangs-

überdachungen, Markisen, Rollläden, Terrassen, Maschinenfundamente, Straßenfahrzeug-

waagen, Pergolen, Jägerstände, Wildfütterungen, Bienenfreistände, Taubenhäuser, Hofein-

fahrten und Teppichstangen. 

2Die Bauherrschaft hat sich für Anlagen gemäß Nummer 3 Buchstabe d und Nummer 4 Buch-

stabe c 4 Buchstaben c bis i vor der Benutzung Errichtung der Anlage von der Unternehmerin 

oder dem Unternehmer oder von einer oder einem Sachverständigen bescheinigen zu lassen, 

dass die Anlagen den öffentlich-rechtlichen Vorschriften entsprechen. § 74 Absatz 5 Satz 1 und 

2 gelten entsprechend. 

… 

(3) Verfahrensfrei ist die Beseitigung von  

1. Anlagen nach Absatz 1,  

2. freistehenden Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 3 und  

3. sonstigen Anlagen, die keine Gebäude sind, mit einer Höhe bis zu 10 m.  

2Die Bauherrschaft kann beantragen, dass für Verfahren nach Satz 1 ein Baugenehmigungsver-

fahren durchgeführt wird. 3Im Übrigen ist die beabsichtigte Beseitigung von Anlagen mindes-

tens einen Monat zuvor der Bauaufsichtsbehörde schriftlich in Textform durch die Bauherr-

schaft anzuzeigen.4Bei nicht freistehenden Gebäuden muss durch eine berechtigte Person 

nach § 54 Absatz 4 beurteilt und im erforderlichen Umfang nachgewiesen werden, dass das 
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Gebäude oder die Gebäude, an die das zu beseitigende Gebäude angebaut ist, während und 

nach der Beseitigung standsicher sind. 5Die Beseitigung ist, soweit notwendig, durch die quali-

fizierte Tragwerksplanerin oder den qualifizierten Tragwerksplaner zu überwachen. 6Die Sätze 

3 4 und 4 5 gelten nicht, soweit an verfahrensfreie Gebäude angebaut ist. 7§ 74 Absatz 9 gilt 

entsprechend.  

… 
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§ 63 Genehmigungsfreistellung 

(1) Keiner Baugenehmigung bedarf unter den Voraussetzungen des Absatzes 2 die Errichtung, Ände-

rung oder Nutzungsänderung von 

1. Wohngebäuden der Gebäudeklassen 1 bis 3 4, 

2. sonstigen Gebäuden der Gebäudeklassen 1 und 2 und 

3. Nebengebäuden und Nebenanlagen für Gebäude nach Nummer 1 und 2. 

2Satz 1 gilt nicht für Sonderbauten nach § 50 sowie für die Errichtung, Änderung oder Nutzungsände-

rung 

1. eines oder mehrerer Gebäude, wenn dadurch dem Wohnen dienende Nutzungseinheiten mit 

einer Größe von insgesamt mehr als 5 000 m² Brutto-Grundfläche geschaffen werden, und 

2. baulicher Anlagen, die öffentlich zugänglich sind, wenn dadurch die gleichzeitige Nutzung 

durch mehr als 100 zusätzliche Besucher ermöglicht wird, 

sofern die Gebäude und baulichen Anlagen innerhalb des angemessenen Sicherheitsabstands eines 

Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5a und 5c des Bundes-Immissionsschutzgesetzes in der Fas-

sung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBl. I S. 1274), das zuletzt durch Gesetz vom 18. Juli 

2017 (BGBl. I S. 2771) geändert worden ist, oder, wenn der angemessene Sicherheitsabstand nicht 

bekannt ist, innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs jeweils geltenden Fassung liegen; 

ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vorhaben inner-

halb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet. 3Satz 2 Nummer 1 gilt nicht, wenn dem 

Gebot, den angemessenen Sicherheitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rechnung 

getragen worden ist. 4Satz 1 gilt auch für Änderungen und Nutzungsänderungen von Anlagen, deren 

Errichtung oder Änderung nach vorgenommener Änderung oder bei geänderter Nutzung nach dieser 

Vorschrift baugenehmigungsfrei wäre.  

… 

(3) Die Bauherrschaft hat die erforderlichen Unterlagen bei der Gemeinde einzureichen. 2Die Ge-

meinde legt, soweit sie nicht selbst Bauaufsichtsbehörde ist, eine Fertigung der Unterlagen unverzüg-

lich der unteren Bauaufsichtsbehörde vor. 3Eine Prüfpflicht der Gemeinde und der Bauaufsichtsbe-

hörde besteht nicht. 4Mit dem Bauvorhaben darf einen Monat nach Vorlage Eingang der erforderli-

chen Unterlagen bei der Gemeinde begonnen werden. 5Teilt die Gemeinde der Bauherrschaft vor Ab-

lauf der Frist schriftlich mit, dass kein Genehmigungsverfahren durchgeführt werden soll und sie eine 

Untersagung nach § 15 Absatz 1 Satz 2 Baugesetzbuch nicht beantragen wird, darf die Bauherrschaft 

mit der Ausführung des Bauvorhabens beginnen; von der Mitteilung nach Halbsatz 1 hat die Ge-

meinde die Bauaufsichtsbehörde zu unterrichten. 6 Will die Bauherrschaft mit der Ausführung des 

Bauvorhabens mehr als drei Jahre, nachdem die Bauausführung nach den Sätzen 4 und 5 zulässig ge-

worden ist, beginnen, gelten die Sätze 1 bis 3 entsprechend Das Recht zur Ausführung des Bauvorha-

bens entsprechend der eingereichten Unterlagen erlischt, wenn innerhalb von drei Jahren nach Vor-

liegen der Voraussetzungen nach den Sätzen 4 und 5 mit dessen Ausführung nicht begonnen wurde, 

oder die Bauausführung länger als ein Jahr unterbrochen worden ist. 
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(4) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Garagen und Stellplätze sowie für Fahrradabstellplätze über 

100 m² bis 1 000 m² Nutzfläche, wenn sie einem Gebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. Bei Wohn-

gebäuden mit mehr als zwei Wohnungen, jedoch nicht ihren Nebengebäuden und Nebenanlagen, 

müssen vor Baubeginn ein von einer oder einem staatlich anerkannten Sachverständigen im Sinne 

des § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 geprüfter Nachweis über die Standsicherheit und von einer oder 

einem staatlich anerkannten Sachverständigen aufgestellte oder geprüfte Nachweise über den 

Schallschutz und den Wärmeschutz vorliegen. Bei Wohngebäuden der Gebäudeklasse 3 muss zusätz-

lich von einer oder von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüft und bescheinigt wer-

den, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Die Bauherrschaft hat 

den Angrenzern (§ 72 Absatz 1) vor Baubeginn mitzuteilen, dass ein genehmigungsfreies Bauvorha-

ben nach Absatz 1 oder Absatz 5 durchgeführt werden soll, zu dem die Gemeinde keine Erklärung 

nach Absatz 2 Nummer 5 abgegeben hat. 

(5) Die Absätze 1 bis 3 gelten auch für Garagen und überdachte Stellplätze sowie für Fahrradabstell-

plätze bis 1 000 m² Nutzfläche, wenn sie einem Wohngebäude im Sinne des Absatzes 1 dienen. Bei 

Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² muss vor Baubeginn ein von einer oder von 

einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüfter Nachweis über die Standsicherheit vorlie-

gen sowie zusätzlich von einer oder von einem staatlich anerkannten Sachverständigen geprüft und 

bescheinigt worden sein, dass ein Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. Für 

diese Garagen gilt zusätzlich Absatz 4 Satz 3. § 68 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend.  

(6 5) Die Erklärung der Gemeinde nach Absatz 2 Nummer 5 erste Alternative kann insbesondere des-

halb erfolgen, weil sie eine Überprüfung der sonstigen Voraussetzungen des Absatzes 2 oder des 

Bauvorhabens aus anderen Gründen für erforderlich hält. 2Darauf, dass die Gemeinde von ihrer Er-

klärungsmöglichkeit keinen Gebrauch macht, besteht kein Rechtsanspruch. 3Erklärt die Gemeinde, 

dass das einfache vereinfachte Baugenehmigungsverfahren durchgeführt werden soll, hat sie der 

Bauherrschaft die vorgelegten Unterlagen zurückzureichen. 4Hat die Bauherrschaft bei der Vorlage 

Einreichung der Unterlagen bestimmt, dass ihre Vorlage diese im Fall der Erklärung nach Absatz 2 

Nummer 5 als Bauantrag zu behandeln ist sind, leitet sie die Unterlagen gleichzeitig mit der Erklärung 

an die Bauaufsichtsbehörde weiter. 

(7 6) Wird nach Durchführung des Bauvorhabens die Nichtigkeit Unwirksamkeit des Bebauungsplans 

festgestellt, so bedarf das Bauvorhaben auch keiner Baugenehmigung. 2Seine Beseitigung darf wegen 

eines Verstoßes gegen bauplanungsrechtliche Vorschriften, der auf der Nichtigkeit Unwirksamkeit 

des Bebauungsplans beruht, nicht verlangt werden, es sei denn, dass eine Beeinträchtigung von 

Rechten Dritter dies erfordert. 

(8 7) Die §§ 67, 68 und 84 Absatz 4 bleiben unberührt. 2Abweichend von den §§ 68 und 84 Absatz 4 

müssen die bautechnischen Nachweise und Bescheinigungen von staatlich anerkannten Sachverstän-

digen spätestens bei Baubeginn der Bauherrschaft vorliegen. 3§ 70 Absatz 2 Satz 1, Absatz 3 Satz 1 

und 2, § 74 Absatz 5 Satz 1 und 2, Absatz 8 und 9 sind entsprechend anzuwenden. 
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§ 64 Einfaches Baugenehmigungsverfahren 

(1) Bei der Errichtung und Änderung von Anlagen, die keine großen Sonderbauten sind, prüft die Bau-

aufsichtsbehörde 

1. die Übereinstimmung mit 

a) den Vorschriften über die Zulässigkeit der baulichen Anlagen nach den §§ 29 bis 38 des 

Baugesetzbuchs, 

b) den §§ 4, 6, 8, 9, 10, 47 Absatz 4, 48 und 49, bei Sonderbauten auch mit den Brandschutz-

vorschriften, 

c) den Regelungen örtlicher Bauvorschriften (§ 89) und 

d) den Brandschutzvorschriften im Falle von Sonderbauten, soweit es sich nicht um Garagen 

mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² handelt, 

2. beantragte Abweichungen im Sinne des § 69 Absatz 1 und Absatz 2 Satz 3 sowie 

3. andere öffentlich-rechtliche Vorschriften, deren Einhaltung nicht in einem anderen Genehmi-

gungs-, Erlaubnis- oder sonstigen Zulassungsverfahren geprüft wird. 

2Die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes werden nicht geprüft. 3Das vereinfachte Bauge-

nehmigungsverfahren wird auch durchgeführt, wenn durch eine Nutzungsänderung eine Anlage ent-

steht, die kein großer Sonderbau ist. 4§ 68 bleibt unberührt. 

(2) Absatz 1 gilt auch für Sonderbauten, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie (EU) 2018/2001 

des Europäischen Parlamentes und des Rates vom 11. Dezember 2018 zur Förderung der Nutzung 

von Energie aus erneuerbaren Quellen (Neufassung) (ABl. L 328 vom 21.12.2018 S. 82, L 311 vom 

25.9.2020 S.11; L 41 vom 22.2.2022, S. 37), die durch die Delegierte Verordnung (EU) Nr. 2022/759 

(ABl. L 139 vom 18.5.2022, S. 1) geändert worden ist, fallen. 

(3 2) Abweichend zu Absatz 1 gilt für Nutzungsänderungen von Anlagen für die Dauer von bis zu 

zwölf Monaten außerhalb der Außenbereiche, dass die Durchführung einer Nutzungsänderung min-

destens einen Monat vor Aufnahme der geänderten Nutzung unter Beifügung der für eine Prüfung 

erforderlichen Bauvorlagen bei der Gemeinde anzuzeigen ist (Nutzungsänderungsanzeige). Die Nut-

zungsänderung kann aufgenommen werden, wenn die Gemeinde nicht innerhalb von vier Wochen 

nach Eingang der vollständigen Nutzungsänderungsanzeige erklärt, dass das vereinfachte Baugeneh-

migungsverfahren nach Absatz 1 durchgeführt werden soll. 
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§ 65 Baugenehmigungsverfahren 

Bei großen Sonderbauten nach § 50 Absatz 2 prüft die Bauaufsichtsbehörde die Übereinstimmung 

1. … 

2. … 

3. … 

2Die Anforderungen des baulichen Arbeitsschutzes werden nicht geprüft. 3§ 68 bleibt unberührt. 

§ 66 Typengenehmigung, referentielle Baugenehmigung  

(1) Für bauliche Anlagen, die in derselben Ausführung an mehreren Stellen errichtet werden sollen, 

wird auf Antrag durch die oberste Bauaufsichtsbehörde eine Typengenehmigung erteilt, wenn die 

baulichen Anlagen oder Teile von baulichen Anlagen den Anforderungen nach diesem Gesetz oder 

aufgrund dieses Gesetzes erlassenen Vorschriften entsprechen. 2Eine Typengenehmigung kann auch 

für bauliche Anlagen erteilt werden, die in unterschiedlicher Ausführung, aber nach einem bestimm-

ten System und aus bestimmten Bauteilen an mehreren Stellen errichtet werden sollen. 3In der Ty-

pengenehmigung ist die zulässige Veränderbarkeit festzulegen. 4Für Fliegende Bauten wird eine Ty-

pengenehmigung nicht erteilt. 

(2) Die Typengenehmigung gilt für fünf Jahre. 2Die Frist kann auf Antrag jeweils bis zu fünf Jahren ver-

längert werden. 3§ 75 Absatz 2 Satz 2 gilt entsprechend. 

(3) Typengenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen. 

(4) Eine Typengenehmigung entbindet nicht von der Verpflichtung, ein bauaufsichtliches Verfahren 

durchzuführen. 2Die in der Typengenehmigung entschiedenen Fragen sind von der Bauaufsichtsbe-

hörde nicht mehr zu prüfen. 

(5) Bauvorhaben im Geltungsbereich desselben Bebauungsplans im Sinne von § 30 Absatz 1 oder § 

30 Absatz 2 des Baugesetzbuchs gelten als genehmigt (referentielle Baugenehmigung), wenn  

1. im Rahmen eines seriellen Bauvorhabens für ein Gebäude (Referenzgebäude) das einfache Ge-

nehmigungsverfahren gemäß § 64 durchgeführt wurde,  

2. der Bauaufsichtsbehörde die weiteren, anhand des Referenzgebäudes zu errichtenden Ge-

bäude (Bezugsgebäude) angezeigt wurden und  

3. für das Referenzgebäude und die Bezugsgebäude gemäß § 68 bautechnische Nachweise sowie 

gemäß § 70 die Bauvorlagen spätestens mit Anzeige des Baubeginns bei der Bauaufsichtsbe-

hörde zusammen mit den in Bezug genommenen bautechnischen Nachweisen die dafür erfor-

derlichen Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen vorgelegt 

werden.  

(6) Die referentielle Baugenehmigung gilt für das Referenzgebäude und die Bezugsgebäude, soweit 

diese die Voraussetzungen nach Absatz 5 erfüllen. ²§ 64 und §§ 67 bis 75 gelten entsprechend. 

… 
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§ 67 Bauvorlageberechtigung 

(1) Bauvorlagen für die nicht verfahrensfreie Errichtung und Änderung von Gebäuden müssen von 

einer Entwurfsverfasserin oder einem Entwurfsverfasser unterschrieben erstellt sein, der bauvorlage-

berechtigt ist (§ 70 Absatz 3 Satz 1). 2§ 54 Absatz 1 bleibt unberührt. 

… 

(4a) Bauvorlageberechtigt für die Gebäudeklassen 1 und 2 ist auch, wer als Meisterin oder Meister 

des Maurer-, Betonbauer- oder des Zimmererhandwerks, oder diesen nach § 7 Absatz 2, 3, 7 oder 9 

der Handwerksordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. September 1998 (BGBl. I S. 

3074; 2006 I S. 2095) in der jeweils geltenden Fassung gleichgestellten Personen, in das Verzeichnis 

der eingeschränkt Bauvorlageberechtigten bei der Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen ein-

getragen ist. 2Auf Antrag ist in das Verzeichnis nach Satz 1 einzutragen, bei der oder dem fünf Jahre 

nach Erwerb der genannten Qualifikation vergangen sind. 3Absatz 4 Satz 2 bis 5 gilt entsprechend. 
4Bauvorlageberechtigt sind auch Personen, die in einem anderen Mitgliedstaat der Europäischen 

Union, einem anderen Vertragsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 

der Schweiz zur Erbringung von Entwurfsleistungen nach Satz 1 rechtmäßig niedergelassen sind, eine 

vergleichbare Berechtigung vorweisen können und diese Leistungen nur vorübergehend und gele-

gentlich im Land Nordrhein-Westfalen erbringen. 5Die Bauvorlageberechtigten nach Satz 1 sind ver-

pflichtet, sich jährlich im Bereich des öffentlichen Baurechts fortzubilden. 6Die Erfüllung der jährli-

chen Fortbildungspflicht haben die Bauvorlageberechtigten gegenüber der Ingenieurkammer-Bau 

Nordrhein-Westfalen nachzuweisen. 7Sie haben sich ausreichend gegen Haftpflichtansprüche zu ver-

sichern, die aus ihrer eigenverantwortlichen Tätigkeit herrühren können. 8Es ist eine Nachhaftung 

des Versicherers für mindestens fünf Jahre nach Beendigung des Versicherungsvertrages zu vereinba-

ren. 9Die Mindestversicherungssumme beträgt für jeden Versicherungsfall 1,5 Millionen Euro für Per-

sonenschäden und 300 000 Euro für Sach- und Vermögensschäden. 10Als Jahreshöchstleistung für alle 

im Versicherungsjahr verursachten Schäden muss der dreifache Betrag der Mindestversicherungs-

summe veranschlagt sein. 11Die Ingenieurkammer-Bau Nordrhein-Westfalen kann das Tätigwerden 

als eingeschränkt bauvorlageberechtigte Person untersagen und die Eintragung in das Verzeichnis 

nach Satz 1 löschen, wenn die Voraussetzungen nicht erfüllt sind oder, wenn Tatsachen vorliegen, 

aus denen sich ergibt, dass die Person nicht über die nach § 54 Absatz 1 geforderte Sachkunde ver-

fügt. 

… 
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§ 68 Bautechnische Nachweise 

(1) Die Einhaltung der Anforderungen an die Standsicherheit, den Brand-, Wärme- und Schallschutz 

ist zu belegen. nach näherer Maßgabe der Verordnung nach § 87 Absatz 4 nachzuweisen (bautechni-

sche Nachweise). 2Dies gilt nicht für verfahrensfreie Bauvorhaben, einschließlich der Beseitigung von 

Anlagen, soweit nicht in diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung nach § 87 Absatz 3 4 anderes 

bestimmt ist. 

(2) Vor Erteilung der Baugenehmigung sind bei der Bauaufsichtsbehörde Bescheinigungen einer sach-

verständigen Person nach § 87 Absatz 2, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz 

entspricht, einzureichen. 2Spätestens mit der Anzeige des Baubeginns sind bei der Bauaufsichtsbe-

hörde Bescheinigungen sachverständiger Personen nach § 87 Absatz 2 zusammen mit den in Bezug 

genommenen bautechnischen Nachweisen einzureichen über 

1. Bescheinigungen einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 4, dass Nachweise über den Schallschutz und den Wärmeschutz aufgestellt 

oder geprüft wurden, die Prüfung des Schallschutzes und des Wärmeschutzes und 

2. Bescheinigungen eines oder einer staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 

Satz 1 Nummer 4 über die Prüfung des Standsicherheitsnachweises und die Prüfung des 

Standsicherheitsnachweises. 

3. die Bescheinigung einer oder eines staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 

2 Satz 1 Nummer 4, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht. 

3Gleichzeitig sind der Bauaufsichtsbehörde schriftliche Erklärungen staatlich anerkannter Sachver-

ständiger dieser sachverständigen Personen in Textform vorzulegen, wonach sie zur stichprobenhaf-

ten Kontrolle der Bauausführung beauftragt wurden. 

(3) Abweichend von Absatz 2 Satz 1 Nummer 1 und 2 müssen die bautechnischen Nachweise für 

1. Wohngebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenan-

lagen, 

2. freistehende landwirtschaftliche Betriebsgebäude, auch mit Wohnteil, bis zu zwei Geschossen 

über der Geländeoberfläche, ausgenommen solche mit Anlagen für Jauche und Flüssigmist 

und  

3. eingeschossige Gebäude mit einer Grundfläche bis 200 m² 

nicht von staatlich anerkannten Sachverständigen nach § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 4 aufgestellt 

oder geprüft werden. 2In dem Fall des Absatzes 2 Satz 1 Nummer 2 bescheinigt eine berechtigte Per-

son nach § 54 Absatz 4 die Übereinstimmung der Bauausführung mit den Anforderungen des Standsi-

cherheitsnachweisess anhand von stichprobenhaften Kontrollen der Baustelle.  

keine Bescheinigungen einer sachverständigen Person nach § 87 Absatz 2 über die Prüfung der bau-

technischen Nachweise ausgestellt werden. 2Das Erfordernis der Einreichung der bautechnischen 

Nachweise bei der Bauaufsichtsbehörde bleibt unberührt. 3In dem Fall des Absatzes 2 Satz 2 Nummer 

2 bescheinigt eine berechtigte Person nach § 54 Absatz 4 die Übereinstimmung der Bauausführung 
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mit den Anforderungen des Standsicherheitsnachweises anhand von stichprobenhaften Kontrollen 

der Baustelle. 

(4) Absatz 2 Satz 1 Nummer 3 gilt nicht für 

1. a) Gebäude der Gebäudeklassen 1 und 2 einschließlich ihrer Nebengebäude und Nebenanla-

gen, 

2. b) Wohngebäude der Gebäudeklasse 3, 

3. Kleingaragen bis 100 m², sofern diese nicht verfahrensfrei gestellt sind, und 

4. c) Sonderbauten mit Ausnahme von Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m². 

2Für Vorhaben nach Satz 1 Buchstabe a und b Nummer 1 bis 3 ist eine Erklärung der Entwurfsverfas-

senden, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz entspricht, ausreichend. 

(5) Soll bei der Errichtung geschlossener Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m² bis 1 000 m² eine 

natürliche Lüftung vorgesehen werden, so muss zuvor von einer oder einem staatlich anerkannten 

Sachverständigen die Unbedenklichkeit bescheinigt worden sein. 2Die Bescheinigung ist aufgrund 

durchgeführter Messungen innerhalb eines Monats nach Inbetriebnahme der Garage von der oder 

dem Sachverständigen zu bestätigen. 

(6) Bei Sonderbauten wird die Übereinstimmung des Vorhabens mit den Brandschutzvorschriften 

durch die Bauaufsichtsbehörde geprüft; dies gilt nicht für Garagen mit einer Nutzfläche über 100 m2 

bis 1 000 m². 2§ 69 bleibt unberührt. 3Die Bauherrschaft kann in den übrigen Fällen eine Prüfung der 

bautechnischen Nachweise durch die Bauaufsicht beantragen. 4Dies gilt auch für die Anforderungen 

an den Brandschutz, soweit hierüber Bescheinigungen nach Absatz 2 vorzulegen sind. 

[Sätze 5 bis 7 des Absatz 6 wurden mit einer Änderung verschoben in neuen Absatz 7] 

(7) Werden bautechnische Nachweise für den Brandschutz oder die Standsicherheit durch eine oder 

einen staatlich anerkannten Sachverständigen sachverständige Personen nach § 87 Absatz 2 beschei-

nigt, werden die entsprechenden Anforderungen auch in den Fällen des § 69 nicht geprüft. 2Einer 

Prüfung bautechnischer Nachweise, die von einem Prüfamt für Baustatik allgemein geprüft sind (Ty-

penprüfung), bedarf es nicht. 3Typenprüfungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-West-

falen. 
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§ 69 Abweichungen 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde kann Abweichungen von Anforderungen dieses Gesetzes und aufgrund 

dieses Gesetzes erlassener Vorschriften zulassen, wenn sie unter Berücksichtigung des Zwecks der 

jeweiligen Anforderung und unter Würdigung der öffentlich-rechtlich geschützten nachbarlichen Be-

lange mit den öffentlichen Belangen, insbesondere den Anforderungen des § 3, vereinbar ist; wird 

der Zweck der jeweiligen Anforderung nachweisbar auch unter Zulassung der beantragten Abwei-

chung erreicht, soll die Abweichung zugelassen werden. 2Abweichungen von den § 4 bis § 16 und § 

26 bis § 47 sowie § 49 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlassener Vorschriften sind 

bei bestehenden Anlagen zuzulassen, 

1. zur Modernisierung von Wohnungen und Wohngebäuden, der Teilung von Wohnungen oder 

der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum durch Ausbau, Anbau, Nutzungsänderung oder 

Aufstockung, deren Baugenehmigung oder die Kenntnisgabe für die Errichtung des Gebäudes 

mindestens fünf Jahre zurückliegt, 

2. zur Verwirklichung von Vorhaben zur Einsparung von Wasser oder Energie oder, 

3. bei Nutzungsänderungen oder 

4. 3. zur Erhaltung und weiteren Nutzung von Denkmälern. 

3Ferner kann von § 4 bis § 16 und § 26 bis § 48 dieses Gesetzes oder aufgrund dieses Gesetzes erlas-

sener Vorschriften abgewichen werden, 

1. wenn Gründe des allgemeinen Wohls die Abweichung erfordern,  

2. bei Nutzungsänderungen zur praktischen Erprobung neuer Bau- und Wohnformen oder  

3. wenn die Einhaltung der Vorschrift im Einzelfall zu einer offenbar nicht beabsichtigten Härte 

führen würde. 

4Im Falle von Satz 3 Nummer 2 kann auch von § 49 Absatz 1 abgewichen werden Gründe des allge-

meinen Wohls liegen insbesondere bei Vorhaben zur Deckung dringenden Wohnbedarfs, bei Vorha-

ben zur Berücksichtigung der Belange des Klimaschutzes und der Klimaanpassung oder aus Gründen 

der Stadtentwicklung vor. 5Bei den Vorhaben nach Satz 2 und 3 folgt die Atypik bereits aus dem fest-

gestellten Sonderinteresse.  

(1a) § 58 Absatz 5 und § 88 Absatz 1 Satz 3 bleiben unberührt. 2Der Zulassung einer Abweichung be-

darf es nicht, wenn eine staatlich anerkannte Sachverständige oder ein staatlich anerkannter Sach-

verständiger für die Prüfung des Brandschutzes sachverständige Personen nach § 87 Absatz 2 be-

scheinigt hat haben, dass das Vorhaben den Anforderungen an den Brandschutz oder an die Standsi-

cherheit entspricht und in den Fällen des Absatzes 2 Satz 3 das Vorliegen der Voraussetzungen für 

Abweichungen durch sie oder ihn bescheinigt wird. 

(2) Die Zulassung von Abweichungen nach Absatz 1 Satz 1 und 2, von Ausnahmen und Befreiungen 

von den Festsetzungen eines Bebauungsplans oder einer sonstigen städtebaulichen Satzung oder von 

Regelungen der Baunutzungsverordnung ist schriftlich in Textform zu beantragen. 2Der Antrag ist zu 
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begründen. 3Für Anlagen, die keiner Genehmigung bedürfen, sowie für Abweichungen von Vorschrif-

ten, die im Genehmigungsverfahren nicht geprüft werden, gelten die Sätze 1 und 2 entsprechend. 

… 
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§ 70 Bauantrag, Bauvorlagen 

(1) Der Bauantrag ist schriftlich bei der unteren Bauaufsichtsbehörde einzureichen, soweit nicht in 

diesem Gesetz oder in der Rechtsverordnung aufgrund § 87 Absatz 2 Satz 1 Nummer 7 anderes be-

stimmt ist. 

(2) Mit dem Bauantrag sind alle für die Beurteilung des Bauvorhabens und die Bearbeitung des Bau-

antrags erforderlichen Unterlagen (Bauvorlagen) einzureichen. 2§ 68 bleibt unberührt. 3Mit den Bau-

vorlagen für große Sonderbauten (§ 50 Absatz 2) ist ein Brandschutzkonzept einzureichen. 4Es kann 

gestattet werden, dass einzelne Bauvorlagen nachgereicht werden. 

(3) Die Bauherrin oder der Bauherr und die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser haben 

den Bauantrag, die Entwurfsverfasserin oder der Entwurfsverfasser die Bauvorlagen zu unterschrei-

ben. 2Die von den Fachplanerinnen oder Fachplanern nach § 54 Absatz 2 bearbeiteten Unterlagen 

müssen auch von diesen unterschrieben sein. Für Bauvorhaben auf fremden Grundstücken kann die 

Zustimmung der Grundstückseigentümerin oder des Grundstückseigentümers zu dem Bauvorhaben 

gefordert werden. 
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§ 71 Behandlung des Bauantrags 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde hat innerhalb von zehn Arbeitstagen nach Eingang den Bauantrag und 

die Bauvorlagen auf Vollständigkeit zu prüfen. 1Ist der Bauantrag unvollständig oder weist er sonstige 

erhebliche Mängel auf, fordert die Bauaufsichtsbehörde unverzüglich unter Nennung der Gründe die 

Bauherrschaft zur Behebung der Mängel innerhalb einer angemessenen Frist auf. 2Werden die Män-

gel innerhalb der Frist nicht behoben, gilt der Antrag als zurückgenommen. 3Unmittelbar nach Ab-

schluss der Prüfung nach Satz 1 hat die Bauaufsichtsbehörde den Bauantrag und die dazugehörenden 

Bauvorlagen mit Ausnahme der bautechnischen Nachweise der Gemeinde zuzuleiten. 4Legt die Bau-

herrschaft Bescheinigungen einer sachverständigen Person nach § 87 Absatz 2 vor, wird vermutet, 

dass die bauaufsichtlichen Anforderungen insoweit erfüllt sind. 5§ 68 bleibt unberührt. 

(2) Sobald der Bauantrag und die Bauvorlagen vollständig sind, hat die Bauaufsichtsbehörde unver-

züglich 

1. der Bauherrschaft ihren Eingang und den nach Absatz 5 6 ermittelten Zeitpunkt der Entschei-

dung, jeweils mit Datumsangabe, in Textform nach § 126b des Bürgerlichen Gesetzbuches 

mitzuteilen sowie 

2. die Gemeinde und die berührten Stellen nach Absatz 3 zu hören. 

2Satz 1 Nummer 1 gilt nicht, wenn in der Bauaufsichtsbehörde ein Verfahren zur elektronischen Ab-

wicklung der nach diesem Gesetz durch die Bauaufsichtsbehörden durchzuführenden Verfahren zum 

Einsatz kommt und die Bauherrschaft den Stand des Verfahrens selbständig nachvollziehen kann. 

… 

(5) Entscheidungen und Stellungnahmen nach Absatz 4 sollen gleichzeitig eingeholt werden. 2Eine 

gemeinsame Besprechung der nach Absatz 2 zu beteiligenden Stellen (Antragskonferenz) ist einzube-

rufen, wenn dies der beschleunigten Abwicklung des Baugenehmigungsverfahrens dienlich ist. 
3Förmlicher Erklärungen der Zustimmung, des Einvernehmens oder Benehmens nach Absatz 2 Satz 1 

bedarf es nicht, wenn die Behörden oder Dienststellen derselben Körperschaft wie die Bauaufsichts-

behörde angehören. Betrifft das Vorhaben eine Anlage, die in den Anwendungsbereich der Richtlinie 

(EU) 2018/2001Fn. 2 fällt, gilt ergänzend das Folgende: 

1. Auf Antrag der Bauherrschaft werden das bauaufsichtliche Verfahren sowie alle sonstigen Zu-

lassungsverfahren, die für die Durchführung des Vorhabens nach Bundes- oder Landesrecht 

erforderlich sind, über eine einheitliche Stelle im Sinne nach den Vorschriften des Verwal-

tungsverfahrensgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen abgewickelt. 

2. Die einheitliche Stelle stellt ein Verfahrenshandbuch für Bauherrschaften bereit und macht 

diese Informationen auch im Internet zugänglich. 2Dabei geht sie gesondert auch auf kleinere 

Vorhaben und Vorhaben zur Eigenversorgung mit Elektrizität ein. 3In den im Internet veröf-

fentlichten Informationen weist die einheitliche Stelle auch darauf hin, für welche Vorhaben 

                                                           
Fn..2 RICHTLINIE (EU) 2018/2001 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 11. Dezember 2018 zur 

Förderung der Nutzung von Energie aus erneuerbaren Quellen 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=celex%3A32018L2001
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sie zuständig ist und welche weiteren einheitlichen Stellen im Land Nordrhein-Westfalen für 

Vorhaben nach Satz 1 zuständig sind. 

3. Nach Eingang der vollständigen Unterlagen erstellt die Bauaufsichtsbehörde einen Zeitplan 

für das weitere Verfahren und teilt diesen Zeitplan in den Fällen der Nummer 1 der einheitli-

chen Stelle, andernfalls der Bauherrschaft mit. 

2Einheitliche Stelle im Sinne des Satzes 1 ist die untere Bauaufsichtsbehörde, soweit sich nicht vor-

rangig eine einheitliche Stelle aus der immissionsschutzrechtlichen oder der wasserrechtlichen Zu-

ständigkeit ergibt. 

… 
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§ 72 Beteiligung der Angrenzer Nachbarinnen und Nachbarn und der Öffentlichkeit 

(1) Die Bauaufsichtsbehörde soll die Eigentümer angrenzender Grundstücke (Angrenzer Nachbarin-

nen und Nachbarn) vor Erteilung von Abweichungen und Befreiungen durch Zustellung benachrichti-

gen, wenn zu erwarten ist, dass öffentlich-rechtlich geschützte nachbarliche Belange berührt werden. 
2Die Beteiligung der Nachbarinnen und Nachbarn und der Öffentlichkeit erfolgt ohne Nennung von 

Namen und Anschrift der Bauherrschaft, der Entwurfsverfasserin oder des Entwurfsverfassers und 

der oder des Bauvorlageberechtigten, wenn der Zweck der Beteiligung auch auf die Weise ohne zu-

sätzliche Erschwerung erreicht werden kann und wenn die Bauherrschaft entsprechende Bauvorla-

gen einreicht. 23Einwendungen sind innerhalb von zwei Wochen einem Monat nach Zugang der Be-

nachrichtigung bei der Bauaufsichtsbehörde schriftlich in Textform oder zur Niederschrift vorzubrin-

gen. 34Die nach Satz 1 durch Zustellung benachrichtigten beteiligten Nachbarinnen und Nachbarn 

sind mit allen öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen, die nicht innerhalb der Frist nach 

Satz 2 geltend gemacht worden sind, auf diese Rechtsfolge ist in der Benachrichtigung hinzuweisen. 

(2) Die Benachrichtigung entfällt, wenn die zu benachrichtigenden Angrenzer Nachbarinnen und 

Nachbarn die Lagepläne und Bauzeichnungen unterschrieben oder dem Bauvorhaben auf andere 

Weise zugestimmt haben. 2Haben die Angrenzer Nachbarinnen und Nachbarn dem Bauvorhaben 

nicht zugestimmt, ist ihnen die Baugenehmigung zuzustellen. 

(3) Bei baulichen Anlagen, die aufgrund ihrer Beschaffenheit oder ihres Betriebs geeignet sind, die 

Allgemeinheit oder die Nachbarschaft zu gefährden, zu benachteiligen oder zu belästigen, kann die 

Bauaufsichtsbehörde auf Antrag des Bauherrn die Bauherrschaft das Bauvorhaben in ihrem amtli-

chen Veröffentlichungsblatt und außerdem entweder im Internet oder in örtlichen Tageszeitungen, 

die im Bereich des Standorts der Anlage verbreitet sind, öffentlich bekannt machen; verfährt die Bau-

aufsichtsbehörde nach Halbsatz 1, findet Absatz 1 keine Anwendung. 2Bei der Errichtung, Änderung 

oder Nutzungsänderung 

1. … 

2. … 

3. baulicher Anlagen, die nach Durchführung des Bauvorhabens Sonderbauten nach § 47 Absatz 

5 und § 50 Absatz 2 Nummer 8, 10, 11, 13 oder 14 8 bis 15 sind, 

ist das Bauvorhaben nach Satz 1 bekannt zu machen, wenn es innerhalb des angemessenen Sicher-

heitsabstands eines Betriebsbereichs im Sinne des § 3 Absatz 5 a und 5 c Bundes-Immissionsschutz-

gesetz liegt. 3Ist der angemessene Sicherheitsabstand nicht bekannt, ist maßgeblich, ob sich das Vor-

haben innerhalb des Achtungsabstands des Betriebsbereichs befindet. 4Satz 2 gilt nicht, wenn die 

Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Sicherheitsab-

stand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rechnung getragen ist. 

1. die Bauaufsichtsbehörde zu dem Ergebnis kommt, dass dem Gebot, den angemessenen Si-

cherheitsabstand zu wahren, bereits in einem Bebauungsplan Rechnung getragen ist, oder 

2. bei der Änderung von Vorhaben nach Satz 2 Nummer 3 sich die Zahl der gleichzeitig anwesen-

den Personen nicht erhöht. 
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5Verfährt die Bauaufsichtsbehörde nach Satz 1 oder 2, finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung. 

(4) In der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 1 und 2 ist über Folgendes zu informieren: 

1. … 

2. … 

3. darüber, dass Personen, deren Belange berührt sind, und Vereinigungen, welche die Anforde-

rungen von § 3 Absatz 1 oder § 2 Absatz 2 des Umwelt-Rechtsbehelfsgesetzes in der Fassung 

der Bekanntmachung vom 23. August 2017 (BGBl. I S. 3290), das zuletzt durch Artikel 8 des 

Gesetzes vom 25. Februar 2021 (BGBl. I S. 306) geändert worden ist, erfüllen (betroffene Öf-

fentlichkeit), Einwendungen bei einer in der Bekanntmachung bezeichneten Stelle bis zu zwei 

Wochen nach Ablauf der Auslegungsfrist erheben können, dabei ist darauf hinzuweisen, dass 

mit Ablauf der Frist alle öffentlich-rechtlichen Einwendungen ausgeschlossen sind und der 

Ausschluss von umweltbezogenen Einwendungen nur für das Genehmigungsverfahren gilt, 

4. … 

2Bei der Bekanntmachung nach Absatz 3 Satz 2 ist zusätzlich über Folgendes zu informieren: 

1. gegebenenfalls die Feststellung einer der Pflicht zur Durchführung einer Umweltverträglich-

keitsprüfung des Vorhabens nach § 5 des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung in 

der Fassung der Bekanntmachung vom 18. März 2021 (BGBl. I S. 540), das durch Artikel 4 des 

Gesetzes vom 4. Januar 2023 (BGBl. I S. 6) geändert worden ist, sowie erforderlichenfalls die 

Durchführung einer grenzüberschreitenden Beteiligung nach den §§ 545 und 56 des Gesetzes 

über die Umweltverträglichkeitsprüfung, 

2. … 

3. … 

… 

(6) Bei mehr als 20 Angrenzern Nachbarinnen und Nachbarn, denen die Baugenehmigung nach Ab-

satz 2 Satz 2 zuzustellen ist, kann die Zustellung durch öffentliche Bekanntmachung ersetzt werden. 
2Wurde eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach den Absätzen 3 und 4 Absatz 4 durchgeführt, ist der Ge-

nehmigungsbescheid öffentlich bekannt zu machen. 3Die öffentliche Bekanntmachung wird dadurch 

bewirkt, dass der verfügende Teil des Bescheids und die Rechtsbehelfsbelehrung in entsprechender 

Anwendung des Absatzes 3 Satz 1 bekannt gemacht werden, auf Auflagen ist hinzuweisen. 4Eine Aus-

fertigung des gesamten Genehmigungsbescheids ist vom Tage nach der Bekanntmachung an zwei 

Wochen zur Einsicht auszulegen. 5Ist eine Öffentlichkeitsbeteiligung nach Absatz 3 Satz 2 erfolgt, sind 

in die Begründung die wesentlichen tatsächlichen und rechtlichen Gründe, die die Behörde zu ihrer 

Entscheidung bewogen haben, die Behandlung der Einwendungen sowie Angaben über das Verfah-

ren zur Beteiligung der Öffentlichkeit aufzunehmen. 6§ 74 Absatz 2 bleibt unberührt. 7In der öffentli-

chen Bekanntmachung ist anzugeben, wo und wann der Bescheid und seine Begründung eingesehen 

und nach Satz 8 9 angefordert werden können. 8Mit dem Ende der Auslegungsfrist gilt der Bescheid 

auch Dritten gegenüber, die keine Einwendungen erhoben haben, als zugestellt; darauf ist in der Be-

kanntmachung hinzuweisen. 9Nach der öffentlichen Bekanntmachung können der Bescheid und seine 
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Begründung bis zum Ablauf der Klagefrist von den Personen, die Einwendungen erhoben haben, 

schriftlich angefordert werden. 

… 

§ 73 Ersetzen des gemeindlichen Einvernehmens 

… 

(2) § 122 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

chung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) , die zuletzt durch Artikel 15 des Gesetzes vom 23. Januar 

2018 (GV. NRW. S. 90) geändert worden ist, in der jeweils geltenden Fassung findet keine Anwen-

dung. 

… 
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§ 74 Baugenehmigung, Baubeginn 

(1) Die Baugenehmigung ist zu erteilen, wenn dem Vorhaben keine öffentlich-rechtlichen Vorschrif-

ten entgegenstehen. 2Die durch eine Umweltverträglichkeitsprüfung ermittelten, beschriebenen und 

bewerteten Umweltauswirkungen sind nach Maßgabe der hierfür geltenden Vorschriften zu berück-

sichtigen. 

(2) Die Baugenehmigung bedarf der Schriftform ist schriftlich oder elektronisch zu erteilen. ²Sie ist 

nur insoweit zu begründen, als Abweichungen oder Befreiungen von nachbarschützenden Vorschrif-

ten zugelassen werden und die Angrenzerin oder der Angrenzer Nachbarn nicht nach § 72 Absatz 2 

zugestimmt hatben. 3Eine Ausfertigung der mit einem Genehmigungsvermerk versehenen Bauvorla-

gen ist der Antragstellerin oder dem Antragsteller mit der Baugenehmigung zuzustellen zugänglich zu 

machen. 

… 

(5) Die Bauherrin oder der Bauherr Bauherrschaft und die späteren Eigentümerinnen und Eigentümer 

haben die Baugenehmigung einschließlich der Bauvorlagen sowie bautechnische Nachweise und Be-

scheinigungen von Sachverständigen aufzubewahren. 2Diese Unterlagen sind an etwaige Rechtsnach-

folger weiterzugeben. 3Die Bauaufsichtsbehörde hat die Bauvorlagen einer baulichen Anlage Unterla-

gen nach Absatz 2 Satz 3 so lange aufzubewahren, wie die Anlage besteht. 4Bei Archivierung in elekt-

ronischer Form muss gewährleistet sein, dass die Unterlagen nicht nachträglich verändert werden 

können. 

… 

(9) Die Bauherrin oder der Bauherr Bauherrschaft hat den Ausführungsbeginn genehmigungsbedürf-

tiger Vorhaben nach § 60 Absatz 1 und die Wiederaufnahme der Bauarbeiten nach einer Unterbre-

chung von mehr als drei Monaten mindestens eine Woche vorher der Bauaufsichtsbehörde schrift-

lich schriftlich in Textform mitzuteilen (Baubeginnsanzeige). 2Die Bauaufsichtsbehörde unterrichtet 

die untere Immissionsschutzbehörde sowie die untere Naturschutzbehörde, soweit sie im Baugeneh-

migungsverfahren beteiligt wurden. 

§ 75 Geltungsdauer der Baugenehmigung 

… 

(2) Die Frist nach Absatz 1 kann auf schriftlich in Textform gestellten Antrag jeweils bis zu einem Jahr 

verlängert werden. 2Sie kann auch rückwirkend verlängert werden, wenn der Antrag vor Fristablauf 

bei der Bauaufsichtsbehörde eingegangen ist. 
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§ 76 Teilbaugenehmigung 

Ist ein Bauantrag eingereicht, so kann der Beginn der Bauarbeiten für die Baugrube und für einzelne 

Bauteile oder Bauabschnitte auf schriftlichen in Textform gestellten Antrag schon vor Erteilung der 

Baugenehmigung schriftlich gestattet werden (Teilbaugenehmigung). 2§ 74 gilt entsprechend. 

(2) In der Baugenehmigung können für die bereits begonnenen Teile des Bauvorhabens zusätzliche 

Anforderungen gestellt werden, wenn sich bei der weiteren Prüfung der Bauvorlagen ergibt, dass die 

zusätzlichen Anforderungen wegen der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung erforderlich sind. 

§ 77 Vorbescheid 

(1) Vor Einreichung des Bauantrags ist auf Antrag der Bauherrin oder des Bauherrn Bauherrschaft zu 

einzelnen Fragen des Bauvorhabens ein Vorbescheid zu erteilen. 2Der Vorbescheid gilt drei Jahre. 
2Die Frist kann auf schriftlich in Textform gestellten Antrag jeweils bis zu einem Jahr verlängert wer-

den. 3§§ 58 Absatz 3, 69 bis 72, 74 Absatz 1 und 2 sowie 75 Absatz 2 gelten entsprechend. 

(2) Betreffen die Fragen nach Absatz 1 die Errichtung oder Änderung eines Gebäudes, müssen die 

dem Antrag auf Vorbescheid beizufügenden Bauvorlagen von einer Entwurfsverfasserin oder einem 

Entwurfsverfasser, die oder der bauvorlageberechtigt ist, unterschrieben erstellt sein. 2§ 67 gilt ent-

sprechend. 3Dies gilt nicht für einen Antrag auf Vorbescheid, mit dem nur über die Vereinbarkeit mit 

den planungsrechtlichen Vorschriften über die Art der baulichen Nutzung, die Bauweise und die 

überbaubare Grundstücksfläche entschieden werden soll. 
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§ 78 Genehmigung Fliegender Bauten 

(1) Fliegende Bauten sind bauliche Anlagen, die geeignet und bestimmt sind, an verschiedenen Orten 

wiederholt aufgestellt und zerlegt zu werden. 2Baustelleneinrichtungen und Baugerüste sind keine 

Fliegenden Bauten.  

(2) Fliegende Bauten bedürfen, bevor sie erstmals aufgestellt und in Gebrauch genommen werden, 

einer Ausführungsgenehmigung. 2Diese Fliegenden Bauten sind Sonderbauten. 3§ 54 Absatz 4 ist in-

sofern nicht anzuwenden. 4Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für 

1. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besuchern be-

treten zu werden, erdgeschossige Zelte mit einer Grundfläche bis zu 75 m², 

2. Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die für Kinder betrieben werden und eine Ge-

schwindigkeit von höchstens 1 m/s haben, erdgeschossige Verkaufs- und Schaugeschäfte mit 

einer Höhe bis zu 5 m und einer Grundfläche bis zu 75 m², 

3. Bühnen, die Fliegende Bauten sind, einschließlich Überdachungen und sonstigen Aufbauten 

mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m2 und einer Fußbodenhöhe bis zu 

1,50 m, umwehrte Tribünen und Podien ohne Überdachung mit einer Grundfläche bis zu 75 

m² und einer Höhe der betretbaren Flächen bis zu 1 m, 

4. erdgeschossige Zelte und betretbare Verkaufsstände, die Fliegende Bauten sind, jeweils mit 

einer Grundfläche bis zu 75 m2 und Bühnen einschließlich Überdachungen und sonstigen Auf-

bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, einer Grundfläche bis zu 100 m² und einer Fußbodenhöhe 

bis zu 1,50 m, 

5. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit 

überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern ein 

Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m beträgt. Kinder-

fahrgeschäfte mit einer Höhe bis zu 5 m und einer Geschwindigkeit von höchstens 1 m/s, 

6. aufblasbare Spielgeräte mit einer Höhe des betretbaren Bereichs von bis zu 5 m oder mit 

überdachten Bereichen, bei denen die Entfernung zum Ausgang nicht mehr als 3 m, sofern ein 

Absinken der Überdachung konstruktiv verhindert wird, nicht mehr als 10 m, beträgt, oder 

7. andere Fliegende Bauten mit einer Höhe bis zu 5 m, die nicht dazu bestimmt sind, von Besu-

cherinnen und Besuchern betreten zu werden. 

… 

(5) Die Ausführungsgenehmigung wird für eine bestimmte Frist erteilt, die höchstens fünf Jahre be-

tragen soll, sie kann auf schriftlich in Textform gestellten Antrag von der für die Erteilung der Ausfüh-

rungsgenehmigung zuständigen Behörde jeweils bis zu fünf Jahren verlängert werden. 2§ 75 Absatz 2 

Satz 2 gilt entsprechend. 3Die Genehmigungen werden in ein Prüfbuch eingetragen, dem eine Ausfer-

tigung der mit einem Genehmigungsvermerk zu versehenden Bauvorlagen beizufügen ist. 4Ausfüh-

rungsgenehmigungen anderer Länder gelten auch im Land Nordrhein-Westfalen. 
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(6) Die Inhaberin oder der Inhaber der Ausführungsgenehmigung hat den Wechsel ihres oder seines 

Wohnsitzes oder ihrer oder seiner gewerblichen Niederlassung oder die Übertragung eines Fliegen-

den Baus an Dritte der zuletzt zuständigen BauaufsichtsbBehörde unverzüglich anzuzeigen, die die 

Ausführungsgenehmigung erteilt hat. 2Die Behörde hat die Änderungen in das Prüfbuch einzutragen 

und sie, wenn mit den Änderungen ein Wechsel der Zuständigkeit verbunden ist, der nunmehr zu-

ständigen Behörde mitzuteilen. 

(7) Fliegende Bauten, die nach Absatz 2 Satz 1 einer Ausführungsgenehmigung bedürfen, dürfen un-

beschadet anderer Vorschriften nur in Gebrauch genommen werden, wenn ihre Aufstellung der Bau-

aufsichtsbehörde des Aufstellungsortes rechtzeitig unter Vorlage des Prüfbuches angezeigt ist. 2Die 

Bauaufsichtsbehörde kann die Inbetriebnahme dieser Fliegenden Bauten von einer Gebrauchsab-

nahme abhängig machen, technisch schwierige Fliegende Bauten sowie Zelte und Tribünen, die in 

wechselnden Größen aufgestellt werden können, sind immer einer Gebrauchsabnahme zu unterzie-

hen. 3Das Ergebnis der Abnahme Gebrauchsabnahme oder der Verzicht darauf ist in das Prüfbuch 

einzutragen. 
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§ 79 Bauaufsichtliche Zustimmung 

(1) Nicht verfahrensfreie Bauvorhaben bedürfen keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung, 

Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung, wenn 

1. … 

2. ... 

2Solche Anlagen bedürfen der Zustimmung der oberen Bauaufsichtsbehörde. 3Die Zustimmung ist 

nicht erforderlich, wenn die Gemeinde nicht widerspricht und, soweit ihre öffentlich-rechtlich ge-

schützten Belange von Abweichungen, Ausnahmen und Befreiungen berührt sein können, die An-

grenzer Nachbarn dem Bauvorhaben zustimmen. 4Keiner Genehmigung, Genehmigungsfreistellung 

oder Zustimmung bedürfen unter den Voraussetzungen des Satzes 1 Baumaßnahmen in oder an be-

stehenden Gebäuden, soweit sie nicht zu einer Erweiterung des Bauvolumens oder zu einer nicht 

verfahrensfreien Nutzungsänderung führen. 5Satz 3 gilt nicht für bauliche Anlagen, für die nach § 72 

Absatz 3 eine Öffentlichkeitsbeteiligung durchzuführen ist. 

… 

(3) Die obere Bauaufsichtsbehörde prüft die Übereinstimmung in Anwendung des einfachen verein-

fachten Baugenehmigungsverfahrens nach § 64. 2Sie führt bei zustimmungspflichtigen Anlagen nach 

Absatz 1 Satz 2 eine den in Absatz 1 Satz 5 genannten Anlagen die Öffentlichkeitsbeteiligung nach § 

72 Absätze 3 bis 5 Absatz 3 bis 6 durch. 3Die obere Bauaufsichtsbehörde entscheidet über Ausnah-

men, Befreiungen und Abweichungen von den nach Satz 1 zu prüfenden sowie von anderen Vor-

schriften, soweit sie nachbarschützend sind und die Angrenzerin oder der Angrenzer Nachbarn nicht 

zugestimmt haben. 4Im Übrigen bedarf die Zulässigkeit von Ausnahmen, Befreiungen und Abwei-

chungen keiner bauaufsichtlichen Entscheidung. 

… 

(6) Anlagen, die der Landesverteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen 

Bevölkerungsschutz dienen, sind abweichend von den Absätzen 1 bis 4 der oberen Bauaufsichtsbe-

hörde vor Baubeginn in geeigneter Weise zur Kenntnis zu bringen. 2 Absatz 1 Satz 3 gilt entsprechend 

Die Zustimmung ist nicht erforderlich, wenn die Gemeinde nicht widerspricht. 3Im Übrigen wirken die 

Bauaufsichtsbehörden nicht mit. 4§ 78 Absatz 2 bis 10 findet auf Fliegende Bauten, die der Landes-

verteidigung, dienstlichen Zwecken der Bundespolizei oder dem zivilen Bevölkerungsschutz dienen, 

keine Anwendung. 
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§ 82 Beseitigung von Anlagen, Nutzungsuntersagung 

… 

(2) Soweit bauliche Anlagen nicht genutzt werden und im Verfall begriffen sind, kann die Bauauf-

sichtsbehörde die Grundstückseigentümerin oder den Grundstückeigentümer und Erbbauberechtigte 

verpflichten, die Anlage abzubrechen oder zu beseitigen. 2Die Bestimmungen des Denkmalschutzge-

setzes bleiben unberührt. 

§ 83 Bauüberwachung 

… 

(2) Die Bauüberwachung ist beschränkt auf den Umfang der im Baugenehmigungsverfahren zu prü-

fenden Bauvorlagen und kann stichprobenhaft durchgeführt werden. 2Bei Vorhaben, die im einfa-

chen vereinfachten Baugenehmigungsverfahren (§ 64) genehmigt werden, kann die Bauaufsichtsbe-

hörde auf die Bauüberwachung verzichten.  

… 

§ 84 Bauzustandsbesichtigung, Aufnahme der Nutzung 

… 

(2) Die Fertigstellung des Rohbaus und die abschließende Fertigstellung genehmigter Anlagen sind 

der Bauaufsichtsbehörde von der Bauleiterin oder dem Bauleiter jeweils eine Woche vorher anzuzei-

gen, um der Bauaufsichtsbehörde eine Besichtigung des Bauzustandes zu ermöglichen. 2Mit der An-

zeige der Rohbaufertigstellung sind die Bescheinigungen über die bis dahin erfolgten stichprobenhaf-

ten Kontrollen über die Übereinstimmung der Bauausführung mit dem Standsicherheitsnachweis ein-

zureichen. 23Ist eine Bauleiterin oder ein Bauleiter der Bauaufsichtsbehörde nicht benannt worden, 

trifft die Pflicht die Bauherrin oder den Bauherrn Bauherrschaft. 34Die Bauaufsichtsbehörde kann ver-

langen, dass ihr oder von ihr Beauftragten Beginn und Beendigung bestimmter Bauarbeiten von der 

Bauherrin oder den Bauherrn Bauherrschaft oder der Bauleiterin oder dem Bauleiter angezeigt wer-

den. 

… 

(5) Die Bauherrin oder den Bauherrn Bauherrschaft hat für die Besichtigung und die damit verbunde-

nen möglichen Prüfungen die erforderlichen Arbeitskräfte und Geräte bereitzustellen. 2Über das Er-

gebnis der Besichtigung ist auf Verlangen der Bauherrin oder den Bauherrn Bauherrschaft eine Be-

scheinigung auszustellen. 
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§ 85 Baulasten, Baulastenverzeichnis 

… 

(2) Die Erklärung nach Absatz 1 bedarf der Schriftform. 2Die Unterschrift muss öffentlich, von einer 

Gemeinde oder von einer gemäß § 2 Absatz 1 und 2 des Vermessungs- und Katastergesetzes vom 1. 

März 2005 (GV. NRW S. 174), das zuletzt durch Artikel 2 des Gesetzes vom 1. April 2014 (GV. NRW. S. 

256) geändert worden ist, zuständigen Stelle beglaubigt oder vor der Bauaufsichtsbehörde geleistet 

oder vor ihr anerkannt werden oder von einer Gemeinde oder Person nach § 2 Absatz 1 und 2 des 

Vermessungs- und Katastergesetzes amtlich beglaubigt sein, wenn sie nicht vor der Bauaufsichtsbe-

hörde geleistet oder vor ihr anerkannt wird; dies gilt nicht für Träger öffentlicher Verwaltung. 

(3) Die Baulast geht durch schriftlichen Verzicht der Bauaufsichtsbehörde unter. 2Der Verzicht ist zu 

erklären, wenn ein öffentliches Interesse an der Baulast nicht mehr besteht. 3Vor dem Verzicht sollen 

der Verpflichtete und die durch die Baulast Begünstigten angehört werden. 4Der Verzicht wird mit 

der Löschung der Baulast im Baulastenverzeichnis wirksam. 

… 

(5) Wer ein berechtigtes Interesse darlegt, kann in das Baulastenverzeichnis Einsicht nehmen oder 

sich Abschriften erteilen und sich einen Auszug erstellen lassen. 2Bei Öffentlich bestellten Vermes-

sungsingenieurinnen und -ingenieuren ist ein berechtigtes Interesse grundsätzlich anzunehmen. 
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§ 86 Ordnungswidrigkeiten 

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig 

… 

7. entgegen § 53 Absatz 1 Satz 5 vor Beginn der Bauarbeiten die Namen der Bauleiterin oder des 

Bauleiters und der Fachbauleiterinnen oder Fachbauleiter oder während der Bauausführung 

einen Wechsel dieser Personen oder entgegen § 53 Absatz 1 Satz 6 einen Wechsel in der Per-

son der Bauherrin oder des Bauherrn Bauherrschaft nicht oder nicht rechtzeitig mitteilt, 

… 

13. entgegen § 66 Absatz 5 Nummer 2 die Bezugsgebäude nicht anzeigt oder entgegen § 66 Ab-

satz 5 Nummer 3 die dort genannten Nachweise nicht einreicht, 

[Die bisherigen Nummern 14 bis 23 werden die Nummern 13 bis 22] 

²Ist eine Ordnungswidrigkeit nach Satz 1 Nummern 3 bis 5 begangen worden, können Gegenstände, 

auf die sich die Ordnungswidrigkeit bezieht, eingezogen werden, § 23 des Gesetzes über Ordnungs-

widrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung vom 19. Februar 1987 (BGBl. I S. 602), das zuletzt 

durch Artikel 185 der Verordnung vom 19. Juni 2020 (BGBl. I S. 1328) geändert worden ist, in der je-

weils geltenden Fassung ist anzuwenden.  

(2) Ordnungswidrig handelt auch, wer wider besseres Wissen 

… 

3. ohne dazu berechtigt zu sein, Bauanträge, Anzeigen oder Bauvorlagen, die nach § 67 Absatz 1 

Satz 1 nur von bauvorlageberechtigten Entwurfsverfassenden unterschrieben werden dürfen, 

durch Unterschrift anerkennt oder bei Bauaufsichten erstellt werden dürfen, erstellt oder bei 

Bauaufsichtsbehörden einreicht, oder 

… 

… 

  

https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=170448843869232193&sessionID=1712067907205957692&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=8101994,67#jurabs_5
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=170448843869232193&sessionID=1712067907205957692&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=8101994,67#jurabs_5
https://www.lexsoft.de/cgi-bin/lexsoft/justizportal_nrw.cgi?t=170448843869232193&sessionID=1712067907205957692&source=link&highlighting=off&templateID=document&chosenIndex=Dummy_nv_68&xid=8101994,67#jurabs_5
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§ 87 Rechtsverordnungen 

(1) Zur Verwirklichung der in § 3 Absatz 1 Satz 1 und 2, § 17 Absatz 1 und § 18 Absatz 1 bezeichneten 

Anforderungen wird die oberste Bauaufsichtsbehörde ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vor-

schriften zu erlassen über  

1. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen der §§ 4 bis 47, 

2. den Nachweis der Befähigung der in § 17 Absatz 6 und § 18 Absatz 3 genannten Personen, da-

bei können Mindestanforderungen an die Ausbildung, die durch Prüfung nachzuweisende Be-

fähigung und die Ausbildungsstätten einschließlich der Anerkennungsvoraussetzungen ge-

stellt werden, Anforderungen an Feuerungsanlagen, sonstige Anlagen zur Wärmeerzeugung 

und Energiebereitstellung (§ 42), 

3.  die Überwachung von Tätigkeiten bei Bauarten nach § 17 Absatz 7 und mit einzelnen Baupro-

dukten nach § 18 Absatz 4, dabei können für die Überwachungsstellen über die in § 25 festge-

legten Mindestanforderungen hinaus weitere Anforderungen im Hinblick auf die besonderen 

Eigenschaften und die besondere Verwendung der Bauprodukte gestellt werden, Anforderun-

gen an Stellplätze, Garagen und Fahrradabstellplätze (§ 48), 

4. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in §§ 39 bis 41, insbesondere über Lüf-

tungs- und Leitungsanlagen sowie über deren Betrieb und über deren Aufstellräume, beson-

dere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nutzung der 

baulichen Anlagen für Errichtung, Änderung, Unterhaltung, Betrieb und Nutzung ergeben (§ 

50), sowie über die Anwendung solcher Anforderungen auf bestehende bauliche Anlagen die-

ser Art, 

5. die nähere Bestimmung allgemeiner Anforderungen in § 42, insbesondere über Feuerungsan-

lagen und Anlagen zur Verteilung von Wärme oder zur Warmwasserversorgung sowie über 

deren Betrieb, über Brennstoffleitungsanlagen, über Aufstellräume für Feuerstätten, Verbren-

nungsmotoren und Verdichter sowie über die Lagerung von Brennstoffen, Erst-, Wiederho-

lungs- und Nachprüfung von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren oder Nachteile 

ständig ordnungsgemäß unterhalten werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprü-

fungspflicht auf bestehende Anlagen oder 

6. Anforderungen an Garagen (§ 48), die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb tech-

nisch schwieriger baulicher Anlagen und Einrichtungen wie Bühnenbetriebe und technisch 

schwierige Fliegende Bauten einschließlich des Nachweises der Befähigung dieser Personen. 

7. Zahl, Größe und Beschaffenheit der Stellplätze und Fahrradabstellplätze einschließlich deren 

Zubehörnutzungen (§ 48 Absatz 1), die unter Berücksichtigung der Sicherheit und Leichtigkeit 

des Verkehrs, der Bedürfnisse des ruhenden Verkehrs, der städtebaulichen Situation und der 

Erschließung durch Einrichtungen des öffentlichen Personennahverkehrs für Anlagen erfor-

derlich sind, bei denen ein Zu- und Abgangsverkehr mit Kraftfahrzeugen und Fahrrädern oder 

fahrradähnlichen Leichtkrafträdern zu erwarten ist (notwendige Stellplätze, notwendige Fahr-

radabstellplätze), einschließlich des Mehrbedarfs bei Änderungen und Nutzungsänderungen 
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der Anlagen, sowie die Ablösung der Herstellungspflicht und die Höhe der Ablösungsbeträge, 

die nach Art der Nutzung und Lage der Anlage 

8. die Gestaltung der Stellplätze für Kraftfahrzeuge, sowie über die Notwendigkeit, Art, Gestal-

tung und Höhe von Abgrenzungen oder Einfriedungen, hierzu können auch Anforderungen an 

die Bepflanzung gestellt oder die Verwendung von Pflanzen, insbesondere Hecken, als Einfrie-

dung verlangt werden, 

9. besondere Anforderungen oder Erleichterungen, die sich aus der besonderen Art oder Nut-

zung der Anlagen und Räume für Errichtung, Änderung, Instandhaltung, Betrieb und Benut-

zung ergeben (§§ 49 Absatz 2 und 50), sowie über die Anwendung solcher Anforderungen auf 

bestehende bauliche Anlagen dieser Art, 

10. wiederkehrende Prüfung von Anlagen, die zur Verhütung erheblicher Gefahren ständig ord-

nungsgemäß instandgehalten werden müssen, und die Erstreckung dieser Nachprüfungs-

pflicht auf bestehende Anlagen, 

11. die Vergütung der Sachverständigen, denen nach diesem Gesetz oder nach Vorschriften auf-

grund dieses Gesetzes Aufgaben übertragen werden, die Vergütung ist nach den Grundsätzen 

des Gebührengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 23. August 1999 (GV. NRW. S. 524), das zuletzt durch Gesetz vom 8. Dezember 2015 (GV. 

NRW. S. 836) geändert worden ist, festzusetzen und 

12. die Anwesenheit fachkundiger Personen beim Betrieb technisch schwieriger baulicher Anla-

gen und Einrichtungen wie Bühnenbetriebe und technisch schwierige Fliegende Bauten ein-

schließlich des Nachweises der Befähigung dieser Personen. 

2In diesen Rechtsverordnungen kann wegen der technischen Anforderungen auf Bekanntmachungen 

besonders sachverständiger Stellen mit Angabe der Fundstelle verwiesen werden. 3Die oberste Bau-

aufsicht erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes oder der Rechtsvorschriften aufgrund dieses 

Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

(2) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung Vorschriften zu erlas-

sen über 

1. weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmigungspflicht, Prüfingenieurinnen 

oder Prüfingenieure und Prüfämter, denen bauaufsichtliche Prüfaufgaben einschließlich der 

Bauüberwachung und der Bauzustandsbesichtigung übertragen werden, sowie 

2. den vollständigen oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prüfung bei bestimmten Arten 

von Bauvorhaben, Sachverständige, die im Auftrag der Bauherrschaft oder der oder des sons-

tigen nach Bauordnungsrecht Verantwortlichen die Einhaltung bauordnungsrechtlicher Anfor-

derungen prüfen und bescheinigen. 

3. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde im Rahmen des bauaufsichtli-

chen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung und Bauzustandsbesichtigung auf Sach-

verständige oder sachverständige Stellen, Prüfämter, Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure 

sowie deren Anerkennung oder 
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4. Sachverständige, die von der Bauherrin oder dem Bauherrn mit der Erstellung von Nachwei-

sen und Bescheinigungen beauftragt werden sowie deren staatliche Anerkennung, 

5. die Verpflichtung der Betreiberinnen oder Betreiber, mit der wiederkehrenden Prüfung be-

stimmter Anlagen nach Absatz 1 Nummer 7 Sachverständige oder Sachkundige zu beauftra-

gen, 

6. die Berichtspflicht der Bauaufsichtsbehörden gemäß § 91 Satz 2 und 3 und 

7. ein Verfahren für die elektronische Abwicklung der nach diesem Gesetz durch die Bauauf-

sichtsbehörden durchzuführenden Verfahren, bei dem auf Schriftformerfordernisse und For-

merfordernisse sowie Fristen, die durch dieses Gesetz oder aufgrund dieses Gesetzes ange-

ordnet sind, verzichtet oder von diesen abgewichen werden kann. Das Verfahren muss den 

Datenübermittler (Absender der Daten) authentifizieren und die Integrität des elektronisch 

übermittelten Datensatzes gewährleisten. 

2Die Sie kann dafür bestimmte Voraussetzungen festlegen, die die Verantwortlichen nach den §§ 53 

bis 56 oder die Sachverständigen zu erfüllen haben. 3Sie muss dies in den Fällen des Satzes 1 Num-

mer 2 bis 5 tun. 4Dabei können insbesondere die Fachbereiche, in denen Sachverständige tätig wer-

den, sowie Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sachlicher Hinsicht 

an die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfungen nach-

zuweisende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit und einer ausrei-

chenden Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. 5Sie kann darüber 

hinaus auch eine besondere Anerkennung der Sachverständigen und Prüfingenieure vorschreiben, 

das Verfahren und die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme und 

ihr Erlöschen und die Vergütung der Sachverständigen sowie für Prüfungen, die Bestellung und Zu-

sammensetzung der Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren regeln. 2Die Rechtsverordnungen 

nach Satz 1 regeln, soweit erforderlich, 

1. die Fachbereiche und die Fachrichtungen, in denen Prüfingenieurinnen oder Prüfingenieure, 

Prüfämter und Sachverständige tätig werden, 

2. die Anerkennungsvoraussetzungen und das Anerkennungsverfahren, 

3. Erlöschen, Rücknahme und Widerruf der Anerkennung einschließlich der Festlegung einer Al-

tersgrenze, 

4. die Aufgabenerledigung, 

5. die Einrichtung von Stellen zur gemeinsamen und einheitlichen Bewertung, Berechnung und 

Erhebung der Kosten der Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure sowie Sachverständige und 

die Aufsicht über diese Stelle sowie die Übertragung der Zuständigkeit für die Betreibung der 

Gebühren im Verwaltungszwangsverfahren auf diese oder 

6. die Vergütung. 
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3Die Zuständigkeiten für die Erledigung der Aufgaben nach Satz 2 Nummer 5 können nach dem Lan-

desorganisationsgesetz vom 10. Juli 1962 (GV. NRW. S. 421) in der jeweils geltenden Fassung über-

tragen werden. 

(2a) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung insbesondere Vor-

schriften über die Antragsvoraussetzungen und das Antragsverfahren, die Fort- und Weiterbildungs-

verpflichtung, das Erlöschen, die Rücknahme und den Widerruf der Eintragung für Personen nach § 

67 Absatz 4a zu erlassen. 

(2b) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die erforderlichen 

Vorschriften zur Umsetzung der Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates 

vom 7. September 2005 über die Anerkennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, 

S. 22)Fn. 3, die zuletzt durch den delegierten Beschluss (EU) 2021/2183 der Kommission vom 25. Au-

gust 2021 (ABI. L 444 vom 10.12.2021, S. 16) geändert worden ist, zu erlassen. 

(3) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, zum bauaufsichtlichen Verfahren durch 

Rechtsverordnung Vorschriften zu erlassen über 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei der An-

zeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 2 und bei der Ge-

nehmigungsfreistellung nach § 63, weitere und weitergehende Ausnahmen von der Genehmi-

gungspflicht oder der Genehmigungsfreistellung, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise und Bescheinigungen und den vollständigen 

oder teilweisen Wegfall der bautechnischen Prüfung bei bestimmten Arten von Bauvorhaben, 

oder 

3. das Verfahren im Einzelnen. die Übertragung von Prüfaufgaben der Bauaufsichtsbehörde im 

Rahmen des bauaufsichtlichen Verfahrens einschließlich der Bauüberwachung und Bauzu-

standsbesichtigung auf sachverständige Personen, Prüfingenieurinnen und Prüfingenieure so-

wie Prüfämter. 

2Sie kann dabei für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Ver-

fahren festlegen. dafür Voraussetzungen festlegen, die die Verantwortlichen nach den §§ 53 bis 56, 

sachverständige Personen zu erfüllen haben. Sie muss dies in den Fällen des Satzes 1 Nummer 2 und 

3 tun. 3Dabei können insbesondere die Fachbereiche, in denen sachverständige Personen tätig wer-

den, bestimmt und Mindestanforderungen an die Fachkenntnisse sowie in zeitlicher und sachlicher 

Hinsicht an die Berufserfahrung festgelegt, eine laufende Fortbildung vorgeschrieben, durch Prüfun-

gen nachzuweisende Befähigung bestimmt, der Nachweis der persönlichen Zuverlässigkeit und einer 

ausreichenden Haftpflichtversicherung gefordert und Altersgrenzen festgesetzt werden. 4Die oberste 

Bauaufsicht kann darüber hinaus auch eine Anerkennung der sachverständigen Personen vorschrei-

ben, das Verfahren und die Voraussetzungen für die Anerkennung, ihren Widerruf, ihre Rücknahme 

                                                           
Fn. 3 Richtlinie 2005/36/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 7. September 2005 über die Aner-
kennung von Berufsqualifikationen (ABl. L 255 vom 30.9.2005, S. 22) 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32005L0036
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und ihr Erlöschen und die Vergütung sowie für Prüfungen, die Bestellung und Zusammensetzung der 

Prüfungsorgane und das Prüfungsverfahren regeln. 

(4) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung vorzuschreiben, dass 

die am Bau Beteiligten nach den §§ 53 bis 56 zum Nachweis der ordnungsgemäßen Bauausführung 

Bescheinigungen, Bestätigungen oder Nachweise dieser Personen, von Sachverständigen, Fachleuten 

oder Behörden über die Einhaltung bauaufsichtlicher Anforderungen vorzulegen haben. durch Ver-

ordnung Vorschriften zu erlassen über 

1. Umfang, Inhalt und Zahl der erforderlichen Unterlagen einschließlich der Vorlagen bei der An-

zeige der beabsichtigten Beseitigung von Anlagen nach § 62 Absatz 3 Satz 3 und bei der Ge-

nehmigungsfreistellung nach § 63, 

2. die erforderlichen Anträge, Anzeigen, Nachweise, Bescheinigungen und Bestätigungen, auch 

bei verfahrensfreien Bauvorhaben, 

3. die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zweck der Erfüllung der bauaufsichtlichen 

Aufgaben, insbesondere die Erhebung und Übermittlung im Rahmen der notwendigen Beteili-

gung anderer öffentlicher Stellen, sowie die Übermittlung an sonstige Stellen, soweit diese die 

Daten zur Erfüllung der ihnen obliegenden öffentlichen Aufgaben benötigen, wobei Umfang 

und Empfänger der zu übermittelnden Daten sowie die zulässigen Zwecke der Verwendung 

und die Dauer der Speicherung zu bestimmen sind, oder 

4. das Verfahren im Einzelnen. 

2Sie kann dabei 

1. die Art der Übermittlung, 

2. für verschiedene Arten von Bauvorhaben unterschiedliche Anforderungen und Verfahren, o-

der 

3. den Gebrauch der von der obersten Bauaufsichtsbehörde veröffentlichten Formulare 

vorschreiben. 

(5) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung die Befugnisse für die 

Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen (§ 25) auf andere Behörden zu 

übertragen. 2Die Befugnis nach Satz 1 kann auch auf eine Behörde eines anderen Landes übertragen 

werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde untersteht oder an deren Willensbil-

dung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt. 3Die Befugnis darf nur im Einvernehmen mit der 

obersten Bauaufsichtsbehörde ausgeübt werden. Die oberste Bauaufsicht wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung 

1. die Zuständigkeit für eine vorhabenbezogene Bauartgenehmigung nach § 17 Absatz 2 Satz 1 

Nummer 2 und den Verzicht darauf im Einzelfall nach § 17 Absatz 4 sowie die Zustimmung 

und Verzicht auf Zustimmung im Einzelfall (§ 23 Absatz 1) auf andere Behörden zu übertragen, 
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2. die Zuständigkeit für die Anerkennung von Prüf-, Zertifizierungs- und Überwachungsstellen (§ 

25) auf andere Behörden zu übertragen; die Zuständigkeit kann auch auf eine Behörde eines 

anderen Landes übertragen werden, die der Aufsicht einer obersten Bauaufsichtsbehörde un-

tersteht oder an deren Willensbildung die oberste Bauaufsichtsbehörde mitwirkt, 

3. das Ü-Zeichen festzulegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben zu verlangen, oder 

4. das Anerkennungsverfahren nach § 25 Absatz 1, die Voraussetzungen für die Anerkennung, 

ihren Widerruf und ihr Erlöschen zu regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festzulegen, so-

wie eine ausreichende Haftpflichtversicherung zu fordern. 

(6) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung  

1. das Ü-Zeichen festlegen und zu diesem Zeichen zusätzliche Angaben verlangen und 

2. das Anerkennungsverfahren nach § 25 Absatz 1, die Voraussetzungen für die Anerkennung, 

ihren Widerruf und ihr Erlöschen regeln, insbesondere auch Altersgrenzen festlegen, sowie 

eine ausreichende Haftpflichtversicherung fordern. 

vorschreiben, dass für bestimmte Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach 

anderen Rechtsvorschriften unterliegen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 und die §§ 

20 bis 25 ganz oder teilweise anwendbar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen 

oder zulassen. 

(7) Die oberste Bauaufsichtsbehörde kann durch Rechtsverordnung vorschreiben, dass für bestimmte 

Bauprodukte und Bauarten, auch soweit sie Anforderungen nach anderen Rechtsvorschriften unter-

liegen, hinsichtlich dieser Anforderungen § 17 Absatz 2 und §§ 20 bis 25 ganz oder teilweise anwend-

bar sind, wenn die anderen Rechtsvorschriften dies verlangen oder zulassen. wird ermächtigt, durch 

Rechtsverordnung zu bestimmen, dass die Anforderungen der aufgrund des § 35 des Gesetzes über 

überwachungsbedürftige Anlagen vom 27. Juli 2021 (BGBl. I S. 3146, 3162) und des § 49 Absatz 4 des 

Energiewirtschaftsgesetzes vom 7. Juli 2005 (BGBl. I S. 1970, 3621) in der jeweils geltenden Fassung 

erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gelten, die weder gewerblichen noch 

wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich auch keine Arbeitnehmer beschäftigt 

werden. 2Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Verordnungen für anwendbar erklären o-

der selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und Gebühren regeln. 2Dabei kann sie 

auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Baugenehmigung nach § 74 oder Zu-

stimmung nach § 79 einschließlich etwaiger Abweichungen nach § 69 einschließen sowie dass § 27 

Absatz 5 des Gesetzes über überwachungsbedürftige Anlagen insoweit keine Anwendung findet. 

(8) Die oberste Bauaufsichtsbehörde wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung zu bestimmen, dass 

die Anforderungen der aufgrund des § 34 des Produktsicherheitsgesetzes vom 8. November 2011 

(BGBl. I S. 2178, 2179; 2012 I S. 131), das durch Artikel 435 der Verordnung vom 31. August 2015 

(BGBl. I S. 1474) geändert worden ist, erlassenen Rechtsverordnungen entsprechend für Anlagen gel-

ten, die weder gewerblichen noch wirtschaftlichen Zwecken dienen und in deren Gefahrenbereich 
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auch keine Arbeitnehmer beschäftigt werden. Sie kann auch die Verfahrensvorschriften dieser Ver-

ordnungen für anwendbar erklären oder selbst das Verfahren bestimmen sowie Zuständigkeiten und 

Gebühren regeln. Dabei kann sie auch vorschreiben, dass danach zu erteilende Erlaubnisse die Bau-

genehmigung nach § 74 oder Zustimmung nach § 79 einschließlich etwaiger Abweichungen nach § 69 

einschließen sowie, dass § 35 des Produktsicherheitsgesetzes insoweit Anwendung findet. 

(9) Die Rechtsverordnungen werden nach Anhörung des zuständigen Ausschusses des Landtags erlas-

sen. 

(10) Die oberste Bauaufsichtsbehörde erlässt die zur Durchführung dieses Gesetzes oder der Rechts-

vorschriften aufgrund dieses Gesetzes erforderlichen Verwaltungsvorschriften. 

  



 

[Stand: 3. Januar 2024] 

59 

 

Änderungen der BauO NRW  
nach dem 2. Gesetz zur Änderung der Landesbauordnung 2018* 

Öffentliches Baurecht / Gesetzgebung 

§ 89 Örtliche Bauvorschriften 

(1) Die Gemeinden können durch Satzung örtliche Bauvorschriften erlassen über 

… 

2. das Verbot von Werbeanlagen und über Warenautomaten aus ortsgestalterischen Gründen, 

… 

(2) Örtliche Bauvorschriften können auch durch Bebauungsplan oder, soweit das Baugesetzbuch dies 

vorsieht, durch andere Satzungen nach den Vorschriften des Baugesetzbuchs erlassen werden. 2Wer-

den die örtlichen Bauvorschriften durch Bebauungsplan oder durch eine sonstige städtebauliche Sat-

zung nach dem Baugesetzbuch erlassen, so sind die Vorschriften des Ersten und des Dritten Ab-

schnitts des Ersten Teils, des Ersten Abschnitts des Zweiten Teils, die §§ 13, 13a, 13b, 30, 31, 33, 36, 

214 und 215 Baugesetzbuch entsprechend anzuwenden.  

… 

§ 91 Berichtspflicht 

Die Landesregierung berichtet dem Landtag bis zum 31. Dezember 2023 über die Notwendigkeit und 

Zweckmäßigkeit der Regelungen dieses Gesetzes. Die Bauaufsichtsbehörden haben der obersten 

Bauaufsichtsbehörde über die durchschnittliche Länge von Baugenehmigungsverfahren jährlich zum 

31. Dezember Bericht zu erstatten. Inhalt, Art, Form und Umfang der Berichtspflicht wird durch eine 

Rechtsverordnung durch die oberste Bauaufsichtsbehörde festgelegt. Die oberste Bauaufsichtsbe-

hörde berichtet dem Landtag über die wesentlichen Inhalte der jeweiligen Berichte. 

 

Artikel 2 

Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2024 in Kraft. 
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